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Mapping von Maßnahmen der Prävention

und Deradikalisierung sowie angrenzender

Arbeitsfelder in Strafvollzug, Bewährungs-

hilfe und Maßregelvollzug 





Die Arbeit in den Bereichen Extremismusprävention und Deradikalisierung kann nicht isoliert

von anderen gesellschaftlich relevanten Veränderungen betrachtet und durchgeführt werden.

Digitalisierung, Emanzipation, gesellschaftliche Krisen sowie die damit teils einhergehende Po-

larisierung haben Einfluss auf den Alltag der Mitarbeitenden der hier vorgestellten Projekte und

Angebote. Hinzu kommen die spezifischen Besonderheiten des Straf- und Maßregelvollzugs

sowie der Bewährungshilfe, die ebenso nicht isoliert von gesellschaftlichen Entwicklungen be-

trachtet werden können und sollten. Der vorliegende Text soll zum Hinterfragen anregen, was

die Gründe für die bisher gewählten Fokuspunkte sind und ein Plädoyer für die Zusammenarbeit

verschiedener Disziplinen und Akteur*innen sein. 

Der vorliegende Text wurde verfasst von Lina Hartmann unter Mitarbeit von David Tschöp,

Dörthe Engels und Franziska Kreller.



4

01 Vorhaben 6
Begriffsklärung 7

Methode und Stichprobenbeschreibung 8

Umfang der beschriebenen Maßnahmen 11

Bedarfsabfrage 12 

02 Präventionsebenen 14
Bedarf Präventionsebenen 17 

03 Verortung von und Zugang zu Maßnahmen 18
¢ Fokuspunkt Niedrigschwelligkeit und Nachteilsvermeidung 21

¢ Fokuspunkt Bewährungshilfe 21 

¢ Fokuspunkt Übergangsmanagement 22 

¢ Fokuspunkt Maßregelvollzug 23 

04 Die Zielgruppen und ihre Charakteristika 26
¢ Fokuspunkt Fortbildung und Ausbildung von Fachkräften 28

Adressiertes Alter und Geschlecht 30

¢ Fokuspunkt adressierte Altersgruppen 32

¢ Fokuspunkt Frauen 33

05 Themen und Ziele 34
Bedarf nach Themen und Phänomenbereichen 37

¢ Fokuspunkt Queer*feindlichkeit und Misogynie 38

¢ Fokuspunkt Islam- und Muslim*innenfeindlichkeit 39

¢ Fokuspunkt Antisemitismus 40

Zielsetzungen der Maßnahmen 41

¢ Fokuspunkt Seelsorge 43

¢ Fokuspunkt Psychische Erkrankungen und Drogenkonsum 44

Inhalt



55

06 Qualitätssicherung durch qualifiziertes Personal 

und Methodenvielfalt 46
¢ Fokuspunkt Qualifiziertes Personal 48

Evaluation und Qualitätssicherung 49

¢ Fokuspunkt Evaluationen 50

Methoden und Formate 50

Maßnahmensetting 52

¢ Fokuspunkt Digitalisierung 53

07 Hürden und (langfristige) Zusammenarbeit 56
Bedarfsabdeckung 59

Finanzierung – die Grundlage der Arbeit 60

¢ Fokuspunkt Verstetigung und langfristige/ wiederholte Zusammenarbeit 61

08 Fazit 62

Anhang 66
Auflistung der externen und ortsübergreifenden Maßnahmen 67

Übersicht benannter Publikationen im Rahmen des Mappings 76

Informationsmaterial

Literaturverzeichnis 80



6

01 Vorhaben
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Ziel des Mappings ist die Darstellung beste-

hender Angebote sowie die zukünftige Un-

terstützung der Umsetzung ganzheitlicher

Maßnahmen und die Vernetzung der jewei-

ligen Akteur*innen. Hierbei wurde ein um-

fassender Blick gewählt, bei dem der Fokus

auf den vielseitigen Ansätzen der Extremis-

musprävention liegt. Ergänzend sollen An -

gebote, die keinen expliziten Fokus auf

Extremismus haben, jedoch in dieser Hin-

sicht ebenfalls präventive Wirkung entfal-

ten, aufgenommen werden. Hierunter zählen

zum Beispiel Maßnahmen mit Fokus auf

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit,

Seelsorge, politische Bildung, Identitätsstär-

kung oder thematisch angrenzende schuli-

sche oder therapeutische Angebote. Das

Mapping soll Maßnahmen in allen Einrich-

tungen des Strafvollzugs und des Maßregel-

vollzugs erfassen. Ebenfalls erhoben wurden

jene Maßnahmen, die im Zuge der Anbin-

dung an die Arbeit der Bewährungshilfe aus-

geführt werden. 

Das Mapping erfasst Maßnahmen bestehen-

der Regelstrukturen (Einrichtungen des Justiz-

und Maßregelvollzugs sowie der Bewäh -

rungshilfe), durch den Bund und Länder ge-

förderte oder umgesetzte Projekte sowie

weitere (lokale) Maßnahmen und Träger/Ini-

tiativen. Hierbei wurden sowohl strukturiert

vorgehaltene Maßnahmen als auch kleinere

Konzepte in den Blick genommen. 

Die Beschreibung der Maßnahmen sowie die

Definition, welche Konzepte innerhalb der

Regelstrukturen ebenfalls extremismusprä-

ventive Wirkungen entfalten können, wurde

den innerhalb dieser Maßnahmen zuständi-

gen Personen überlassen. Die nachfolgen-

den Darstellungen sollen demnach als ein

Einblick in die vielfältigen und umfassenden

Konzepte verstanden werden, die innerhalb

der Regelstrukturen des Justiz- und Maßre-

gelvollzugs sowie der Bewährungshilfe

umgesetzt werden. Es kann hierbei auf

Grundlage der Daten kein Anspruch auf

Vollständigkeit erhoben werden. Jede Gra-

fik ist in Ergänzung zu den im Fließtext

gemachten Anmerkungen und weiteren

Ausführungen zu verstehen und zu inter -

pretieren. 

Begriffsklärung

Der Begriff Maßnahme wurde gewählt, um

möglichst alle vorhandenen Angebote auf

sprachlicher Ebene miteinschließen zu kön-

nen. Hierbei wird unterschieden zwischen

ortsübergreifenden Maßnahmen und Maß-

nahmen einzelner Einrichtungen.  

Ortsübergreifende Maßnahmen sind Maß-

nahmen, die durch zivilgesellschaftliche oder

staatliche Akteur*innen unabhängig von ein-

zelnen Einrichtungen der Regelstrukturen

(Strafvollzugsanstalten, Dienststellen der Be -

währungshilfe, Maßregelvollzugsanstalten)

existieren und demnach in mehreren Einrich-

tungen umgesetzt werden oder umgesetzt

werden können. Hierunter fallen auch Maß-

nahmen der Regelstrukturen, die im Rahmen

der Rückmeldungen in ihrer Um setzung für

ein gesamtes Bundesland beschrieben wur-

den. Ein Modellprojekt der Extremismusprä-

vention, das in vier Justizvollzugsanstalten

innerhalb eines Bundeslandes umgesetzt

wird, zu dem unter anderem Gruppenmaß-

nahmen mit dem Ziel der Selbstreflexion

sowie Fortbildungen für Fachkräfte gehören,

wird als eine ortsübergreifende Maßnahme

gezählt und ausgewertet.

Maßnahmen einzelner Einrichtungen sind

Maßnahmen, die durch die Anstalten oder



Einrichtungen der Regelstrukturen selbst-

ständig durchgeführt werden. Diese sind nur

in einer einzelnen Einrichtung zu verorten

und werden durch Mitarbeitende dieser Ein-

richtung umgesetzt. Diese Maßnahmen kön-

nen demnach exemplarisch für das stehen,

was innerhalb der Regelstrukturen umge-

setzt wird. Eine Maßnahme wäre hierbei

zum Beispiel das Besprechen der aktuellen

Nachrichten zu Politik und Gesellschaft in-

nerhalb einer Maßregelvollzugseinrichtung. 
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Methode und Stichprobenbeschreibung 

Zur Erhebung der Maßnahmen wurde in Ab-

stimmung mit dem Bundesministerium für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend und unter

Beteiligung des Bundesministeriums der Justiz

und des Bundesministeriums des Innern und

für Heimat ein Fragebogen durch die Koordi-

nierungsstelle der AG Strafvollzug und Be-

währungshilfe unter Einbezug der Mitglieder

entworfen. Dieser wurde im 4. Quartal des

Jahres 2022 sukzessive disseminiert. Dabei

wurden sowohl die zuständigen Landesmi-

nisterien für Strafvollzug, Bewährungshilfe

und Maßregelvollzug kontaktiert und um

eine Rückmeldung beziehungsweise Weiter-

leitung an die Einrichtungen der Regelstruk-

turen und geförderten Maßnahmen gebeten

als auch einzelne Vertreter*innen von Maß-

nahmen direkt angeschrieben. Eine direkte

Kontaktaufnahme mit Vertreter*innen von

Maßnahmen erfolgte auf Grundlage der Be-

nennung von aktiven Akteur*innen durch die

Ministerien und Einrichtungen der Regel-

strukturen sowie auf der Grundlage zuvor

identifizierter relevanter Akteur*innen im

Rahmen einer Online-Recherche. 

Darauf basierend wurden circa 120 Vertre-

ter*innen von Maßnahmen außerhalb der

Regelstrukturen kontaktiert und um das

Ausfüllen des Fragbogens gebeten. Eine

exakte Zahl ist hierbei nicht benennbar, da

der Fragebogen sowohl durch die Ministe-

rien selbst als auch durch die Koordinie-

rungsstelle der AG Strafvollzug und Bewäh-

rungshilfe weitergeleitet wurde. Zum

Abschluss der Erhebungs- und Auswer-

tungsphase kann festgestellt werden, dass

aus allen kontaktierten Ministerien der 16

Bundesländer eine Rückmeldung bezüglich

der geplanten Erhebung bei der Koordinie-

rungsstelle der AG Strafvollzug und Bewäh-

rungshilfe eingetroffen ist. In einigen

Bundesländern wurde der entworfene Fra-

gebogen an die Einrichtungen der Regel-

strukturen selbst weitergeleitet. Insgesamt

haben 57 verschiedene Einrichtungen der

Regelstrukturen einen Fragbogen ausgefüllt

und/oder sich schriftlich bei der Koordinie-

rungsstelle gemeldet und externe Maßnah-

men, die in ihrer Einrichtung umgesetzt

werden, benannt. Der überwiegende Anteil

hiervon sind Einrichtungen des Strafvollzugs;

Dienststellen der Bewährungshilfe oder zu-

ständige Landgerichte und einige Maßregel-

vollzugseinrichtungen kamen ferner hinzu

(siehe hierzu auch Abbildung 5). 

Durch einzelne Einrichtungen wurden zu-

gleich auch mehrere Maßnahmen im Frage-

bogen beschrieben. Außerdem wurden 77

Fragebögen durch Vertreter*innen zivilge-

sellschaftlicher oder staatlicher Maßnahmen

ausgefüllt. In mehreren Fällen wurden Maß-

nahmen doppelt beschrieben (zum Beispiel
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bei Verbundprojekten); in diesen Fällen wur-

den die Antworten zusammengeführt.

Nahe zu alle beschriebenen Maßnahmen be-

ziehen sich auf das Jahr 2022. In einem Fall

wurde darüber hinaus eine Maßnahme be-

schrieben, die im Jahr 2023 anläuft bzw. an-

gelaufen ist. Diese wurde im Datensatz

bei behalten. Maßnahmen, die nicht im Jahr

2022 stattgefunden haben, wurden aus dem

Datensatz ausgeschlossen. Ebenfalls aus

dem Datensatz ausgeschlossen wurden

Maßnahmen, die keinerlei Bezug zu den für

diese Erhebung relevanten Einrichtungen

haben. Es sind hierbei jedoch sowohl Maß-

nahmen integriert, die ausschließlich im

Kontext von Strafvollzug, Bewährungshilfe

und Maßregelvollzug stattfinden als auch

solche, die diese Einrichtungen nur anteilig

als Zielgruppe haben. 

Daraus ergibt sich eine Gesamtzahl von 95

Maßnahmen, die im Fragebogen beschrie-

ben oder in diesen aufgenommen werden

konnten. 31 entsprechen Maßnahmen ein-

zelner Einrichtungen und 64 ortsübergrei-

fenden Maßnahmen (siehe Abbildung 1).

Diese Maßnahmen beziehen sich auf alle

drei Präventionsebenen sowie angrenzende

Arbeitsfelder und sind bezüglich Dauer,

Intensität und Umfang zum Teil sehr ver-

schieden (siehe auch Abschnitt „Umfang der

beschriebenen Maßnahmen“, S. 11).

Je nach Maßnahme wurden zu einzelnen

Fragen des Fragebogens keine Angaben ge-

macht oder diese waren für den spezifischen

Fall nicht zutreffend; daher wird für jeden

Themenbereich angegeben, wie viele Maß-

nahmen für diesen berücksichtigt werden

konnten. 

Ortsübergreifende Maßnahmen Maßnahmen einzelner Einrichtungen

Anzahl Maßnahmen 32 7

Anzahl Fragebögen

Abbildung 1. Anzahl der beschriebenen ortsübergreifenden Maßnahmen und Maßnahmen einzelner

Einrichtungen. 

Die dieser Publikation zugrundeliegenden

Daten setzen sich demnach zusammen aus

schriftlichen Rückmeldungen über vorhan-

dene einrichtungsübergreifende Maßnah-

men sowie beantwortete Fragebögen zu

einzelnen Maßnahmen und Projekten, die

durch zivilgesellschaftliche und staatliche

Träger oder den Einrichtungen der Regel-

strukturen selbst ausgefüllt wurden. In un-

klaren Fällen wurden außerdem aktuelle

Publikationen und öffentlich zugängliche In-

formationen zur Ergänzung und Verifizie-

rung der Daten hinzugezogen. 



Externe staatliche und zivilgesellschaftliche

Maßnahmen wurden durch Träger der Zivil-

gesellschaft oder durch die Landesbehör-

den/Ministerien beschrieben; in Einzelfällen

wurden solche externen Maßnahmen auch

durch die Einrichtungen der Regelstrukturen

beschrieben, in denen diese stattfinden. In

diesen Fällen wurden die Angaben durch Te-

lefonate und Sekundärliteratur verifiziert.

Angelehnt an eine qualitative Inhaltsanalyse

nach Mayring (Schreier 2014, 25-26) wur-

den für jede Antwort des verwendeten Fra-

gebogens Kategorien gebildet, denen die

gegebenen Antworten zugeordnet werden

konnten. Diese wurden  nach einem binären

Schema (0/1) kodiert und auf diese Weise

quantifiziert, um sie anschließend auswerten

zu können. Aufgrund der unterschiedlichen

Datenlage bei einigen Antworten wurde in

Einzelfällen von diesem Vorgehen abgewi-

chen und eine rein qualitative Beschreibung

der erhobenen Daten vorgenommen. 

Zur Einordnung und weiteren Analyse der

Daten wurde ein Treffen (online) mit 23 Ver-

treter*innen (Mitgliedern) der AG Strafvollzug

und Bewährungshilfe durchgeführt. Hierbei

wurden die Ergebnisse der Auswertung prä-

sentiert und in einem darauffolgenden Schritt

diskutiert. Die daraus entstandenen Anmer-

kungen sind ebenfalls Grundlage für die vor-

liegende Publikation.  

Getrennt hiervon zu betrachten ist die im

Anhang (S. 67) enthaltene Auflistung aktiver

Projekte, die im hier betrachteten Themen-

bereich identifiziert, benannt oder beschrie-

ben werden. Diese Auflistung ist nicht

deckungsgleich mit den im Datensatz ent-

haltenen Maßnahmen. Um eine möglichst

umfassende Darstellung aller Projekte zu ge-

währleisten, wurden auch solche Projekte

und Maßnahmen in dieser Liste aufgenom-

men, für die kein ausgefüllter Fragebogen

vorliegt. Diese Projekte wurden der Koordi-

nierungsstelle entweder nach dem Auswer-

tungszeitraum benannt oder konnten aus

zeitlichen oder personellen Gründen nicht

beschrieben werden.

10
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Im Rahmen der Erhebung wurde unter an-

derem die Anzahl der Mitarbeitenden abge-

fragt, um den Umfang einzelner Maß  nahmen

einordnen zu können. Hierzu ist festzu hal ten,

dass es sich bei den einzelnen Maß nahmen

um Projekte und Angebote unterschiedli-

cher Größe handelt und dementsprechend

die Anzahl der Mitarbeitenden zwischen

den Maßnahmen variiert. Im Rahmen der

ortsübergreifenden Maßnahmen sind so-

wohl Verbundprojekte als auch kleinere

Projekte inkludiert, die nur durch einen ein-

zelnen Träger durchgeführt werden. Die er-

hobenen Daten zur Mitarbeitendenanzahl

können nur einen groben Eindruck über die

Maßnahmengröße vermitteln, da unter an-

derem keine Informationen über die Anzahl

der Stunden der einzelnen Mitarbeitenden

vorliegen. Berücksichtigt wurden sowohl

haupt- und nebenamtliche Mitarbeitende

sowie Mitarbeitende auf Honorarbasis und

einige Personen, die ehrenamtlich tätig sind. 

Im Rahmen der Maßnahmen einzelner Ein-

richtungen arbeiten überwiegend bis zu fünf

Mitarbeitende. Ähnlich gestaltet sich dies bei

den ortsübergreifenden Maßnahmen; aller-

dings sind es hier eher bis zu fünf bezie-

hungsweise bis zu zehn Mitarbeitende. Bei

einem geringeren Anteil der Maßnahmen

wurde darüber hinaus angegeben, dass diese

durch ehrenamtlich tätige Personen unter-

stützt werden (siehe Abbildung 2). Zur Ein-

schätzung des Umfangs der beschriebenen

Maßnahmen ist außerdem anzumerken, dass

diese in Teilen lediglich bei Bedarf oder auf

Nachfrage zur Verfügung stehen. Das bedeu-

tet, dass es sich nicht bei allen im Fragebogen

aufgenommenen Maßnahmen um ein konti-

nuierlich umgesetztes Angebot handelt.
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Abbildung 2. Anzahl berücksichtigter Maßnahmen = 64; Anzahl keine Angabe = 31.

Umfang der beschriebenen Maßnahmen 



Der disseminierte Fragebogen bestand zum

einen aus Fragen zu den durchgeführten

Maßnahmen und zum anderen aus Einschät-

zungen zum Bedarf bezüglich Maßnahmen

der Extremismusprävention, Demokratieför-

derung und Vielfaltgestaltung. Diese wurden

getrennt voneinander ausgewertet. 

Mehrfach ausgefüllte Bedarfsabfragen aus

einer Einrichtung der Regelstrukturen (Ein-

richtungen des Strafvollzugs/Bewährungs-

hilfe/Maßregelvollzugs) wurden zusammen-

gefügt, um keine überproportionale Gewich-

tung der (in den meisten Fällen identischen

Antworten) zuzulassen. Auf dieselbe Weise

wurde im Rahmen von mehrfach beschrie-

benen Maßnahmen vorgegangen, die im

Rahmen eines Projekts in demselben Bun-

desland bzw. derselben Stadt tätig sind. 

Allgemein sollten im Rahmen einer Bedarfs-

abfrage immer diejenigen Faktoren mitbe-

dacht werden, die Einfluss auf die

Ant worten haben könnten (unter anderem

soziale Erwünschtheit) (Scholl 2013, 86-87).

Außerdem ist in Hinblick auf die Repräsen-

tativität anzumerken, dass nur in vier Fällen

das Ausfüllen der Bedarfsabfrage im Rah-

men des Fragebogens nicht mit der Be-

schreibung einer Maßnahme

einhergegangen ist. Das bedeutet, dass die

überwiegende Mehrheit der Maßnahmen in

Einrichtungen stattfinden, die bereits irgend-

eine Form der Extremismusprävention und

Deradikalisierung durchführen. Über alle an-

deren Einrichtungen kann unter diesem As-

pekt keine Aussage getroffen werden. Es

konnten demnach insgesamt 97 Fragebögen

inkludiert werden. Im Rahmen der Bedarfs-

abfrage wird bei den Grafiken zwischen Ver-

treter*innen externer Maßnahmen und Ver-

treter*innen der Einrichtungen der Regel-

strukturen unterschieden, um die

gegebenenfalls unterschiedlichen Perspek-

tiven darstellen zu können. Es entfallen 47

Fragebögen auf Vertreter*innen der Regel-

strukturen und 50 auf Vertreter*innen exter-

ner (zivilgesellschaftlicher und staatlicher)

Maßnahmen. Nicht alle Vertreter*innen

haben alle Fragen beantwortet. Die Stich-

probe der beschriebenen Maßnahmen und

die Stichprobe derer, die Bedarfe beschrie-

ben haben, ist demnach nicht deckungs-

gleich.

Anmerkungen und Inhalte der Bedarfs -

abfrage, die Ergebnisdiskussion mit den

Mitgliedern der AG Strafvollzug und Bewäh-

rungshilfe sowie die Interpretation der

erhobenen Daten zu vorhandenen Maßnah-

men ergaben verschiedene Themenberei-

che, die einer ausführlicheren Betrachtung

bedürfen. Diese sind im folgenden Text als

Fokuspunkte hervorgehoben. 

12

Bedarfsabfrage
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02 Präventionsebenen
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Präventionsebenen beziehen sich im folgen-

den Text, wenn nicht anders benannt, stets

auf den Fokus der Extremismusprävention

und werden entsprechend der Qualitätskri-

terien und Standards der AG Strafvollzug und

Bewährungshilfe definiert (AG Strafvollzug

und Bewährungshilfe 2021, 10–12). Die

Einordnung der Maßnahmen entsprechend

den Präventionsebenen basiert überwie-

gend auf Selbstbeschreibungen. Wurden le-

diglich die Zielsetzungen benannt, wurde auf

Grundlage dieser eine Zuordnung entspre-

chend der Kriterien der AG Strafvollzug und

Bewährungshilfe vorgenommen.

Abbildung 3. Anzahl berücksichtigter Maßnahmen = 95; Mehrfachnennungen waren bei der Beant-

wortung dieser Frage möglich.

Ortsübergreifende Maßnahmen Maßnahmen einzelner Einrichtungen

Tertiärprävention

Sekundärprävention

Primärprävention und

angrenzende Arbeitsfelder
42 27

27 3

32 7

Verortung auf einer Präventionsebene

Im Rahmen der Erhebung wurde die fachli-

che Diskussion darüber deutlich, wo die

Grenze zwischen Maßnahmen angrenzender

Arbeitsfelder und spezifischer Extremismus -

prävention zu ziehen ist. Es zeigte sich, dass

insbesondere Maßnahmen angrenzender Ar-

beitsfelder und Maßnahmen der Primärprä-

vention eine Schnittmenge haben, z. B. im

Rahmen der individuellen Stabilisierung, im

Zuge der Reintegration von Inhaftierten/

Proband*innen der Bewährungshilfe/Maß-

regelvollzugspatient*innen in die Gesell-

schaft, bei der Prävention von Gewalt oder

durch die Thematisierung von demokrati-

schen Werten und Vielfaltstoleranz. Da auf

Grundlage der zur Verfügung gestellten In-

formationen nicht in jedem Fall eine eindeu-

tige Entscheidung getroffen werden konnte,

wurde entschieden, die Kategorie der Pri-

märprävention zu öffnen und um angren-

zende Arbeitsfelder zu erweitern. An dieser

Stelle soll betont werden, dass hiermit nicht

angedacht ist, bestimmte Themenfelder der

Extremismusprävention per se zuzuordnen,

sondern vielmehr versucht wird, dem Konti-

nuum und der Vielfältigkeit von Maßnahmen

im Kontext des Strafvollzugs, der Bewäh-

rungshilfe und dem Maßregelvollzug gerecht

zu werden und keine artifizielle Trennung

vorzunehmen. Exemplarisch sind hier Maß-



nahmen, die den Fokus auf Gewaltpräven-

tion oder Resozialisierung legen, ohne dabei

spezifische Themen der extremistischen

Phänomenbereiche zu adressieren. 

In Abbildung 3 ist erkennbar, dass insbeson-

dere die Maßnahmen, die durch einzelne

Einrichtungen umgesetzt werden, eher auf

der primärpräventiven Ebene beziehungs-

weise im Bereich der angrenzenden Arbeits-

felder verortet wurden. Hierbei handelt es

sich um Geschichts- und Politikunterricht/

politische Bildung in der Schule, Seelsorge

und interreligiöse Gesprächsgruppen. Auch

beschrieben wurden alternative Formate,

wie zum Beispiel die angeleitete Auseinan-

dersetzung mit Nachrichten, kreative Grup-

penformate (Schreiben und Musik) und

etablierte Konzepte von Antigewalt-, Selbst-

regulations- und sozialen Kompetenztrai-

nings sowie Anti-Mobbing-Programme.

Außerdem benannt wurden Besichtigungen,

zum Beispiel von Gedenkstätten und Syna-

gogen und Maßnahmen zur lebensprak -

tischen, schulischen und beruflichen

Entwicklung. Auf Ebene der Fachkräfte wur-

den Formate von Fallsupervisionen und

Teambesprechungen sowie einrichtungsin-

terne wiederkehrende Fortbildungen mit

wechselnden Themenschwerpunkten be-

nannt.

Bezüglich der ortsübergreifenden Maßnah-

men scheint eine gleichmäßigere Verteilung

über die verschiedenen Präventionsebenen

hinweg vorzuliegen. Dies erklärt sich unter

anderem dadurch, dass sich viele der be-

nannten Maßnahmen (insbesondere Maß-

nahmen durch externe Anbieter*innen) auf

zwei oder in Einzelfällen auch auf allen drei

Präventionsebenen verorten lassen. 

Im Rahmen der Regelstrukturen wurden auf

der primärpräventiven Ebene thematisch re-

levante Inhalte im Rahmen der Ausbildung

zum*zur Justizvollzugsbeamt*in sowie der

Fortbildung von Justizvollzugsbeamt*innen

und anderen im Vollzug tätigen Personen

beschrieben. Durch externe, überwiegend

zivilgesellschaftliche, aber auch staatliche

Maßnahmen wurden Maßnahmen der poli-

tischen Bildung, klassischen Straffälligenhilfe

(Resozialisierung und Reintegration, Gewalt-

prävention) sowie Kreativangebote geschil-

dert. Auch hier sind meist im Rahmen von

Modellprojekten Fortbildungs- und Coaching -

angebote für Fachkräfte beschrieben wor-

den. Ein größerer Anteil staatlicher Akteur

*innen findet sich außerdem in der Benen-

nung von Ausstiegsprogrammen. 

Die Modellprojekte der Zivilgesellschaft mit

unterschiedlichen Themenschwerpunkten

und Umsetzungsformaten für die Zielgruppe

der Inhaftierten, Maßregelvollzugspatient -

*innen und Proband*innen der Bewährungs-

hilfe sind entsprechend dieser Vielfalt auf

allen Präventionsebenen zu finden (siehe

hierzu auch die Auflistung der Projekte und

Träger im Anhang). 

Für einige Einrichtungen und Länder wurden

ebenfalls gesonderte Ansprechpartner*in -

nen innerhalb der Regelstrukturen zum

Themenbereich Extremismus benannt.

Außer dem wurde in mehreren Fällen auf das

Gesamtkonzept der Justiz- und Maßregel-

vollzugseinrichtungen hingewiesen, das

durch eine Vielfalt an Maßnahmen und

Strukturen extremismuspräventive Wirkun-

gen entfalten soll. 
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Bedarf nach Präventionsebenen

Betrachtet man im Kontrast dazu den geäu-

ßerten Bedarf nach Präventionsebene, zeigt

sich ein ähnliches Bild (siehe Abbildung 4).

So wurden in der vorliegenden Stichprobe

die Maßnahmen überwiegend im Bereich

der angrenzenden Arbeitsfelder und der Pri-

märprävention verortet, während zugleich

ein Bedarf auf eben dieser primärpräventi-

ven Ebene ebenfalls am häufigsten benannt

wurde. Dieses zunächst paradox erschei-

nende Ergebnis lässt sich durch die faktisch

größere Zielgruppe primärpräventiver Maß-

nahmen und Maßnahmen der angrenzenden

Arbeitsfelder im Vergleich zu den Maßnah-

men der Tertiär- und Sekundärprävention

erklären. Hierzu gehören neben den Inhaf-

tierten, Proband*innen der Bewährungshilfe

und Maßregelvollzugspatient*innen auch die

Fachkräfte der hier in Rede stehenden Ein-

richtungen.

Abbildung 4. Anzahl berücksichtigter Fragebögen = 63; Anzahl keine Angabe = 34; Mehrfachnen-

nungen möglich.

Externe Maßnahmen Einrichtungen der Regelstrukturen

Tertiärprävention

Sekundärprävention

Primärprävention 21 23

10 8

17 15

Bedarf nach Präventionsebene
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03 Verortung von und

Zugang zu Maßnahmen 
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Ein Großteil der Maßnahmen findet im Er-

wachsenenstrafvollzug und im Jugendstraf-

vollzug statt. Zusammengenommen sind

dies über 60 der ortsübergreifenden Maß-

nahmen. Darüber hinaus finden auch viele

Maßnahmen im Bereich der sozialen Dienste

(das heißt Bewährungshilfe/Führungsauf-

sicht) statt (siehe Abbildung 5). Außerdem

benannt, allerdings nicht kodiert, wurden

unter anderem weitere Einrichtungen der Ju-

gendhilfe, soziale Einrichtungen außerhalb

des Justizkontexts und andere klinische Ein-

richtungen. Bei einer der benannten Maß -

regelvollzugseinrichtungen handelt es sich

außerdem um einen Jugendmaßregelvollzug.

Abbildung 5. Anzahl berücksichtigter Maßnahmen = 95; Mehrfachnennungen möglich. Nicht alle

Angebote wenden sich im Rahmen ihrer Aktivitäten ausschließlich an die für diese Erhebung relevan-

ten Einrichtungen. 

4 6

7

5

6

5 3

Soziale Dienste

(Bewährungshilfe/Führungsaufsicht)

Maßregelvollzug

Untersuchungshaft

Anstaltsübergreifend

Erwachsenenstrafvollzug

Jugendstrafvollzug

Jugendarrest

Justizschule/Ausbildungsstätte

Jugendhilfe im Strafverfahren

21

27 6

33 16

14

Art der Einrichtung

Ortsübergreifende Maßnahmen Maßnahmen einzelner Einrichtungen



Bei mehr als der Hälfte der 59 berücksichtig-

ten Maßnahmen, die im Justizvollzug statt-

finden (insgesamt 30), werden diese in die

Vollzugs- oder Entlassungsplanung bezie-

hungsweise in das Übergangsmanagement

aufgenommen. Ein Großteil der Angaben

bezog sich dabei auf die Vollzugs- und Ent-

lassungsplanung. Bei 15 Maßnahmen findet

keine Aufnahme in die Vollzugs-/ Ent las -

sungsplanung oder in ein Übergangsmanage-

ment statt und bei zwölf (ausschließlich

ortsübergreifenden) Maßnahmen trifft dies

nur teilweise zu. In mehreren Fällen wurde

hierzu weiter ausgeführt, dass die Aufnahme

in die Vollzugsplanung bedarfsorientiert ge-

staltet wird. In 62 der hier berücksichtigten

Maßnahmen kann die Teilnahme der Inhaf-

tierten und Proband*innen der Bewährungs-

hilfe an der jeweiligen Maßnahme darüber

hinaus (auch) freiwillig stattfinden. Vertre-

ter*innen von zwölf Maßnahmen beschrie-

ben, dass die Teilnahme (auch) auf Grundlage

einer gerichtlichen Auflage stattfinden

könne. Im Rahmen von drei Maßnahmen

wurde außerdem eine Einbindung in das Si-

cherheitsmanagement beschrieben. 

Bezüglich der Frage nach der Grundlage der

Teilnahme wurde darüber hinaus vereinzelt

geschildert, dass die angebotene Maßnahme

ein „Selbstläufer“ unter den Inhaftierten sei

und dass neben der freiwilligen Teilnahme

der (in den meisten beschriebenen Fällen) In-

haftierten auch Empfehlungen durch die

Mitarbeitenden der Strafvollzugsanstalten

zur Teilnahme ausgesprochen würden. Es gilt

hierbei, die dahinterliegende Motivation

(sozial erwünschtes Verhalten/Erwartungs-

haltung bezüglich möglicher Lockerungs-

maßnahmen oder tatsächliche intrinsische

Veränderungsmotivation) im Hinterkopf zu

behalten (siehe hierzu auch Jakob, Jukschat,

und Leistner 2020, 507-509). 

Es ist wichtig, auch einen Blick auf die struk-

turelle Verortung von Maßnahmen in der

Vollzugsgestaltung zu werfen. An dieser

Stelle ist zu betonen, dass im Rahmen der Er-

hebung mehrfach vermerkt wurde, dass die

Verortung je nach Haftanstalt verschieden

sein kann. In der vorliegenden Stichprobe

findet die Verortung in der Vollzugsgestal-

tung vor allem im Rahmen einer Behand-

lungsmaßnahme (33 von insgesamt 56 der

hier berücksichtigten Maßnahmen) und in-

nerhalb der Freizeit (25 Maßnahmen) statt.

Darüber hinaus wurde bei zwölf Maßnah-

men die Schule als zentraler Ort für die Ver-

ortung von Maßnahmen innerhalb der

Vollzugsgestaltung benannt. Auch genannt,

aber deutlich seltener im Fokus, wurde die

Einbindung der Maßnahme innerhalb der Ar-

beitszeit der Inhaftierten. 
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An mehreren Stellen wurde die Notwendig-

keit von Niedrigschwelligkeit bei den ange-

botenen Maßnahmen betont. Hiermit ge-

meint sind sowohl einfache Teilnahme- und

Anmeldemöglichkeiten als auch die Vermei-

dung von Kosten für die Teilnehmenden. An-

gemerkt wurde hier zum Beispiel, dass keine

privat zu tragenden Fahrtkosten für Fach-

kräfte der Maßregelvollzugsanstalten bei ex-

tern stattfindenden Maßnahmen entstehen

sollten oder auch, dass es zu vermeiden gilt,

Gespräche mit Mitarbeitenden von externen

Maßnahmen von den Besuchszeiten der in-

haftierten Person abzuziehen. Ein*e Ver -

treter*in einer Strafvollzugsanstalt führte

diesbezüglich aus: „Die entsprechenden

Maßnahmen müssten als Behandlungsmaß-

nahmen definiert werden und im Einzelfall

bei der*dem jeweiligen Inhaftierten im Voll-

zugs- und Eingliederungsplan als zwingend

erforderlich (Strafgefangene) bzw. als erfor-

derlich (Jugendstrafgefangene) erachtet

werden, damit die Teilnehmer eine finan-

zielle Anerkennung erhalten.“ Weiterhin

mehrfach betont wurde die Notwendigkeit

von wertungsfreien Angeboten. Die Vermei-

dung von Nachteilen jeglicher Art erwies

sich als allgemeiner Konsens innerhalb der

Ergebnisdiskussion mit den Mitgliedern der

AG Strafvollzug und Bewährungshilfe. 

Fokuspunkt

Niedrigschwelligkeit und Nachteilsvermeidung 

Fokuspunkt

Bewährungshilfe

Es wurden sowohl Maßnahmen beschrie-

ben, die durch Mitarbeitende der Bewäh-

rungshilfe und des Maßregelvollzugs selbst

als auch durch externe Anbieter*innen in

diesen Einrichtungen umgesetzt werden. Ein

Fokus scheint jedoch auf den Einrichtungen

des Strafvollzugs zu liegen. Hier stellt sich

die Frage, warum dies der Fall ist. Mögliche

Antworten sind hierbei zu Bewährungshilfe

und Maßregelvollzug unterschiedlich und

wurden auch im Rahmen des Austauschs der

Mitglieder der AG Strafvollzug und Bewäh-

rungshilfe diskutiert. 

Bei den benannten Maßnahmen bezüglich

der Bewährungshilfe handelt es sich um

Fortbildungsangebote durch externe Träger

oder Institutionen, Ausstiegsprogramme

sowie Formate, in denen Mitarbeitende der

Bewährungshilfe selbst als Ansprechperso-

nen für Themen der Extremismusprävention

und Deradikalisierung fungieren. Die Be-

währungshilfe wurde durch die anwesenden

Mitglieder der AG Strafvollzug und Bewäh-

rungshilfe überwiegend als relevanter Ort für

Maßnahmen der Prävention und Deradikali-

sierung bewertet. In der Bewährungshilfe

werden circa 140.000 straffällig gewordene

Menschen betreut (Hamburg ausgenom-



men) (Heinz 2022, 33). Im Strafvollzug (inkl.

Sicherungsverwahrung) sind zum Stichtag

knapp 45.000 Menschen untergebracht

(Statistisches Bundesamt 2021, 10). Für

beide Statistiken gilt jedoch, dass die Zahlen

im Verlauf der letzten Jahre stetig gesunken

sind (Heinz 2022, 33; Statistisches Bundes-

amt 2021, 10).

Ergänzend spielt hierbei auch ein möglicher-

weise erhöhter Risikoaspekt bei Proband-

*innen der Bewährungshilfe im Vergleich zu

inhaftierten Personen eine Rolle: Während

Personen in Haft in der Regel eindeutig loka-

lisierbar und durch den Freiheitsentzug gesi-

chert sind, trifft dies auf Personen, die an die

Bewährungshilfe angebunden sind, nicht zu. 

Je nach struktureller Ausgestaltung inner-

halb der einzelnen Länder zeigt sich der Zu-

gang zur Bewährungshilfe für die externen

Träger jedoch als vergleichsweise komplex.

Dies wurde im Rahmen der Gruppendiskus-

sion als eine der Begründungen für noch

nicht weitergehend etablierte Maßnahmen

innerhalb der Bewährungshilfe benannt. 
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Fokuspunkt

Übergangsmanagement

Außerdem wurde im Rahmen der Erhebung

die Weiterführung des Kontakts nach der

Haftentlassung explizit als Bedarf benannt.

Die Einbindung von Bewährungshelfer*innen

und von Fachkräften der Extremismusprä-

vention in das Übergangsmanagement ein-

zelner inhaftierter Personen scheint unter-

schiedlich stark ausgeprägt. Gleichzeitig ver-

läuft dieser Übergang nicht ohne Hürden.

Das wird durch eine Studie von Jehle et al.

(2020, 164) unterstrichen. In dieser konnten

die Autor*innen zeigen, dass die Rückfallrate

insbesondere in den Monaten nach Haftent-

lassung besonders hoch liegt. 

Die bestehende Herausforderung eines ge-

lungenen Übergangsmanagements wurde

bereits ausführlich adressiert (siehe unter

anderem Reckling 2013, 219–230). Die

Grundproblematiken der komplexen Zusam-

menarbeit, unter anderem bedingt durch die

großen strukturellen Unterschiede zwischen

den Bundesländern, zeigten sich, trotz diver-

ser Initiativen in den vergangenen Jahren, im

Rahmen dieser Erhebung als nach wie vor

äußerst relevant und gleichermaßen heraus-

fordernd. 

Die Relevanz wird auch empirisch gestützt:

Bei den Fällen, in denen eine Teilnahme an

einer Maßnahme durch Drittanbieter vor,

während und nach der Haftentlassung vor-

lag, zeichnete sich eine geringere Rückfall-

quote bei den aus der Haft entlassenen

Personen ab als bei jenen, die lediglich vor

oder nach der Haftentlassung betreut wur-

den (Ndrecka 2014, 146). Projekte der Dis-

tanzierungsbegleitung zeichnen sich, bei

entsprechender Förderung, durch die lang-

fristige und andauernde Unterstützung von

Personen aus (siehe hierzu auch Abschnitt

„Maßnahmensetting“, S. 52).
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Der Maßregelvollzug dient im Allgemeinen

der Unterbringung von psychisch erkrankten

Menschen (§ 63 Unterbringung in einem

psy chiatrischen Krankenhaus) oder suchter-

krankten Menschen (§ 64 Unterbringung in

einer Entziehungsanstalt), die in Folge dieser

Erkrankung eine Straftat begangen haben.

Die Verortung des Maßregelvollzugs und

damit einhergehende Zuständigkeiten sind

je nach Bundesland in unterschiedlichen Mi-

nisterien angesiedelt (zum Beispiel Justiz,

Gesundheit oder Soziales). Das Ziel des

Maßregelvollzugs ist neben der Sicherung

auch die Behandlung beziehungsweise The-

rapie der zugrundeliegenden Erkrankung. 

Seit 2015 werden die Unterbringungszahlen

für den Maßregelvollzug nicht mehr geson-

dert durch das Statistische Bundesamt erho-

ben (Statistisches Bundesamt 2015). Anders

als die Zahlen der inhaftierten Personen im

Strafvollzug sind die Zahlen der unterge-

brachten Maßregelvollzugspatient*innen

insbesondere in den Jahren 2017 bis 2019

jedoch gestiegen (Deutscher Bundestag

2021, 3). Betrachtet man lediglich die Unter-

bringungen nach § 64 StGb (Unterbringung

in einer Entziehungsanstalt), zeichnet sich

dieser Anstieg noch deutlicher ab. Insgesamt

waren 2019 knapp 4.300 Personen im Maß-

regelvollzug untergebracht (ebd.). In diesem

Zusammenhang eine Aussage über die Rele-

vanz von Extremismusprävention oder De-

radikalisierungsmaßnahmen zu treffen, ist

insbesondere aufgrund von zwei Aspekten

schwierig. Zunächst gibt es neben der nicht

vorhandenen exakten Anzahl der Unterge-

brachten insgesamt auch keine Angaben zur

Prävalenz extremistischer Tendenzen oder

radikalisierter Patient*innen. Die Integration

dieser Kennwerte im Rahmen einer (regel-

mäßigen) bundesweiten Erhebung wären je-

doch von großem Interesse, um Maßnahmen

in angemessenem Umfang zu etablieren.  

Insgesamt wurde die Prävalenz von radikali-

sierten oder radikalisierungsgefährdeten

Personen in Maßregelvollzugseinrichtungen

durch die angesprochenen Vertreter*innen

eher gering eingeschätzt. Dies geht mit der

überwiegenden Rückmeldung durch die zu-

ständigen Ministerien einher, dass aktuell

keine gesonderten übergreifenden Maßnah-

men für den Maßregelvollzug mit Fokus auf

Extremismusprävention und Deradikalisie-

rung gefördert werden. Vereinzelt gaben die

Vertreter*innen von Maßnahmen der Extre-

mismusprävention und Deradikalisierung je-

doch an, auch im Maßregelvollzug aktiv

beziehungsweise angebunden zu sein. Au-

ßerdem wurden verschiedene interne Kon-

zepte des Maßregelvollzugs benannt, die

extremismuspräventive Wirkungen entfal-

ten können, wie zum Beispiel etablierte so-

ziale Kompetenztrainings für Patient*innen

und Fallsupervisionen sowie Teambespre-

chungen, in denen unterschiedliche Themen

platziert und besprochen werden können.  

In jedem Fall handelt es sich bei den Pa-

tient*innen des Maßregelvollzugs um

schwer psychisch oder suchterkrankte Per-

sonen. Inwiefern extremistische Äußerun-

gen oder auffällige Verhaltensweisen hierbei

Fokuspunkt

Maßregelvollzug



eine Ideologie zur Grundlage haben oder

Symptom einer Erkrankung sind, ist nur

schwer zu klären. Die Thematik des Zusam-

menhangs von psychischen Erkrankungen

und Radikalisierung hat im Verlauf der letz-

ten Jahrzehnte immer wieder Aufmerksam-

keit erhalten (siehe hierzu auch Fokuspunkt

psychische Erkrankungen und Drogenkon-

sum S. 44). 

Mit Blick auf die Situation im Maßregelvoll-

zug scheint die im Rahmen dieser Erhebung

geäußerte Annahme nachvollziehbar, dass

hier in erster Linie die Behandlung und The-

rapie der psychischen Störung im Fokus ste-

hen sollte. In Frage zu stellen ist, inwiefern

die Arbeit von Sozialarbeitenden bezie-

hungsweise anderer beruflicher Gruppen bei

einer Person, die unter einer erheblichen

psychischen Störung oder Suchterkrankung

leidet, Wirkung zeigen kann. Trotz dieser ge-

äußerten Tendenz sollte in jedem Einzelfall

geprüft und evaluiert werden, ob die Hinzu-

nahme externer Beratender sinnvoll oder

auch notwendig sein könnte. Ein*e Vertre-

ter*in einer Maßregelvollzugseinrichtung

wies darauf hin, dass bei Zurverfügungstel-

lung von weiteren Kapazitäten primärprä-

ventive Maßnahmen in Hinblick auf

Extremismusprävention ergänzend zum

Fokus der Therapie psychischer Erkrankun-

gen denkbar wären. 

Auch andere Vertreter*innen von Einrich-

tungen des Maßregelvollzugs äußerten sich

offen und positiv gegenüber möglichen

Maßnahmen durch externe Anbieter*innen.

Der Konsens bezüglich notwendiger Maß-

nahmen lag im Rahmen der Diskussion mit

den Mitgliedern der AG Strafvollzug und Be-

währungshilfe auf der Schulung und Fortbil-

dung des therapeutischen Personals im

Maßregelvollzug, um diese gegenüber Hin-

wendungsprozessen/Einstiegsmotiven zu

sensibilisieren und ihnen Handlungskompe-

tenzen im Umgang mit extremistischen Äu-

ßerungen zu vermitteln. Hier ist es wichtig,

dass im Kontext von Radikalisierung und

psychischen Störungen die Zusammenarbeit

und der Austausch auf Augenhöhe zwischen

den beteiligten Disziplinen gefördert und in

den Fokus genommen wird.
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04 Die Zielgruppen

und ihre

Charakteristika
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Im Rahmen der Auswertung wurde unter-

schieden zwischen den verschiedenen Ziel-

gruppen, die durch die Maßnahme adressiert

werden. Eine Zielgruppe bildet sich aus den

Personen, die in den hier relevanten Einrich-

tungen untergebracht sind; diese werden bei

einer überwiegenden Mehrheit der Maßnah-

men als eine Zielgruppe benannt (siehe Ab-

bildung 6). Hierunter zählen sowohl die

Proband*innen der Bewährungshilfe oder

der Jugendhilfe im Strafverfahren, Patient-

*innen der Maßregelvollzugseinrichtungen

und Inhaftierte der verschiedenen Vollzugs-

einrichtungen. 

Eine weitere Zielgruppe besteht aus den

Fachkräften der zuvor benannten Einrich-

tungen. Hierbei handelt es sich überwiegend

um Justizvollzugsbeamt*innen und Sozialar-

beitende im Justizvollzugskontext oder der

Bewährungshilfe. Außerdem finden sich in-

nerhalb dieser Kategorie psychotherapeuti-

sches Personal des Maßregelvollzugs und

weiteres Personal im Justiz- und Maßregel-

vollzug. Ebenfalls zu dieser Gruppe gezählt

wurden Anwärter*innen des Justizvollzugs-

dienstes. 

Bei der Kategorie „Angehörige“ handelt es

sich um die Angehörigen der Inhaftierten/

Proband*innen der Bewährungshilfe/Maß-

regelvollzugspatient*innen; diese wurden

durch Vertreter*innen von insgesamt 16

Maßnahmen als eine Zielgruppe benannt. 

Benannt, aber nicht in der Abbildung unten

enthalten, wurden darüber hinaus Ehren-

amtliche und andere Berufstätige, die gege-

benenfalls Kontakt zu Inhaftierten/Proband-

*innen der Bewährungshilfe/Maßregelvoll-

zugspatient*innen haben, Schüler*innen,

Besucher*innen und die Struktur der Straf-

vollzugsanstalten. Unter der Kategorie der

anderen Berufstätigen wurden hierbei über-

wiegend Richter*innen und Staatsanwält-

*innen benannt. Diese Gruppe von Fachkräf-

Abbildung 6. Anzahl berücksichtigter Maßnahmen = 95; Mehrfachnennungen möglich. 

Angehörige

Fachkräfte

Inhaftierte/Proband*innen

der Bewährungshilfe/

Maßregelvollzugspatien*innen

50 30

15 1

30 3

Zielgruppe der Maßnahme

Ortsübergreifende Maßnahmen Maßnahmen einzelner Einrichtungen



ten wurde darüber hinaus auch im Rahmen

der Bedarfsabfrage als relevante Zielgruppe

angeführt. Bei der Entscheidung bezüglich

der Unterbringung und der Entscheidung

über zu erfüllende Auflagen spielen diese

Personen eine Schlüsselrolle. Eine Sensi -

bilisierung gegenüber extremistischen Ten-

denzen kann hier wegweisend sein. Die

Benennung der Struktur einzelner Strafvoll-

zugsanstalten als Zielgruppe erklärt sich

durch den Aspekt einer Organisationsbera-

tung durch externe Akteur*innen. Diese soll

Gelingensbedingungen für Maßnahmen der

Extremismusprävention und Deradikalisie-

rung schaffen (AG Strafvollzug und Bewäh-

rungshilfe 2021, 22). 
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Fokuspunkt

Fortbildung und Ausbildung von Fachkräften

Besonders oft wurde auch der explizite Be-

darf beziehungsweise die Relevanz von Fort-

bildungen für Fachkräfte sowohl durch die

Vertreter*innen der Einrichtungen der Regel-

strukturen selbst als auch durch die Vertre-

ter*innen der übergreifenden Maßnahmen

benannt. Die Relevanz von gut ausgebilde-

ten und sensibilisierten Fachkräften im Jus-

tizvollzug wird auch in der Literatur betont

(Hoffmann u.a. 2017). Ein*e Vertreter*in

einer Strafvollzugsanstalt schränkte dabei

ein: „Die Maßnahmen werden während der

regulären Arbeitszeit zusätzlich zur ohnehin

bestehenden Arbeit erledigt. Zudem neh-

men die Brisanz sowie der Verwaltungsauf-

wand und die Phänomenbereiche immer

weiter zu. Die Mehrbelastung wird allerdings

nicht durch zusätzliche Stellen (hier beson-

ders wünschenswert eine Planstelle für eine*n

Extremismusbekämpfungsbeauftragte*n)

ausgeglichen. Die Qualität der Maßnahmen

ist somit absolut abhängig von dem persön-

lichen und auch zeitlichen Engagement der

Beteiligten (teilweise sogar in der Freizeit).“

Die Einschätzung der Relevanz des persön-

lichen Engagements für die erfolgreiche Um-

setzung von Maßnahmen in der Praxis wird

auch durch Matt und Vollbach geteilt (Matt

und Vollbach 2022, 242).

Auf der anderen Seite wurde durch ein*e Ver-

treter*in einer Maßnahme die Zielgruppen-

erreichbarkeit der Justizvollzugsbediensteten

in der Corona-Pandemie sowie aktuell the-

matisiert: „Durch akuten Personalmangel

und hohen Krankenstand in den Strafvoll-

zugsanstalten konnten die Maßnahmen des

Projekts teilweise erst verspätet wieder ein-

geführt werden und fallen zeitweise immer

noch aus.“ Mangelnde zeitliche Kapazitäten

wurden auch und insbesondere durch Vertre-

ter*innen von Maßregelvollzugseinrichtun-

gen an mehreren Stellen betont. Es wurde

geäußert, dass eine Auf stockung des allge-

meinen therapeutischen Personals notwen-

dig ist. Resümiert werden kann, dass eine

Aufstockung von Fortbildungs- und Coaching -

maßnahmen für Fachkräfte nur einhergehen

kann mit der Schaffung von entsprechenden

Kapazitäten für ebendiese. 

Bei der Sensibilisierung und Fortbildung von

Fachkräften der Einrichtungen der Regel-

strukturen sollten auch bestehende Qualifi-
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kationen bei Berufseintritt mitgedacht wer-

den. Im Rahmen der Abfrage aktiver Ak-

teur*innen und relevanter Maßnahmen im

Bereich der Extremismusprävention und De-

radikalisierung wurde durch mehrere Länder

auf relevante Inhalte der Ausbildung der Jus-

tizvollzugsdienstanwärter*innen hingewie-

sen. Die Beschreibungen diesbezüglich

wurden im Datensatz aufgenommen. Über

den Umfang und die Form der Umsetzung

eben solcher relevanten Inhalte in allen Jus-

tizschulen kann an dieser Stelle keine Aus-

sage getroffen werden. Die Ausbildung von

Anwärter*innen als Ort zu sehen, an dem

mit der Sensibilisierung und Wissensvermitt-

lungen zu den hier dargestellten Themenbe-

reichen begonnen wird, wird auch in der

Literatur betont. In der kürzlich veröffent-

lichten Studie der Hochschule Merseburg in

Kooperation mit dem Anne Frank Zentrum

wird darauf hingewiesen, dass zum Beispiel

Inhalte zum Themenfeld Antisemitismus be-

reits in die Ausbildung der Anwärter*innen

aufgenommen werden sollten (Giesel und

Borchert 2022, 51). 

Richtet man den Blick auf die im Vollzug au-

ßerdem tätigen Fachdienste und im Maßre-

gelvollzug inkludierten Berufsgruppen

(sozialer und psychologischer Dienst sowie

psychologisches, therapeutisches, pflegeri-

sches und medizinisches Personal), muss

davon ausgegangen werden, dass innerhalb

der Curricula dieser Ausbildungen das The-

menfeld der Extremismusprävention und

Deradikalisierung nur vereinzelt Teil der be-

handelten Inhalte ist. Gleiches gilt für die

Ausbildung von Bewährungs- oder Gerichts-

helfer*innen. Hierbei sind die Berufsvoraus-

setzungen, neben der persönlichen Eignung,

bestimmt durch den Abschluss eines Studi-

ums der Sozialpädagogik, Sozialen Arbeit

oder vergleichbarer Disziplinen (Deutscher

Berufsverband für Soziale Arbeit e. V., o. J.).

Gleichwohl werden im Rahmen der Studien-

gänge zur Sozialen Arbeit oder Sozialpäda-

gogik gesellschaftliche und soziale Themen

intensiv behandelt, die den Personen zu

einem grundlegenden Verständnis und kom-

petenten Umgang mit Menschen, die sich

außerhalb einer gesellschaftlichen Norm be-

finden, verhelfen (Deutsche Gesellschaft für

Soziale Arbeit 2016, 8). Es gilt demnach,

Fortbildungs- und Coachingmaßnahmen ge-

gebenenfalls an die mitgebrachten Voraus-

setzungen der einzelnen beruflichen

Disziplinen innerhalb der verschiedenen Ein-

richtungen anzupassen. 



Die Daten der untenstehenden Grafik (Ab-

bildung 7) beziehen sich ausschließlich auf

die Zielgruppe der Inhaftierten/Proband-

*innen der Bewährungshilfe und Maßregel-

vollzugspatient*innen. 

Die Auswertung der Altersgruppen wurde

wie folgt vorgenommen: Bei der Benennung

einer expliziten Altersgruppe (Jugendliche/

junge Erwachsene/Erwachsene) wurde eben

diese kodiert. Bei einer Benennung der Al-

tersgruppe in Zahlen erfolgte die Orientie-

rung an der gesetzlichen Bestimmung zur

Unterscheidung dieser Altersgruppen und

die entsprechende Kategorie wurde kodiert

(§ 7 I 1 SGB).
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altersgruppenübergreifend

Erwachsene

Jugendliche und junge Erwachsene 14 12

19 1

3 16

Adressierte Altersgruppe

Adressiertes Alter und Geschlecht 

Abbildung 7. Anzahl berücksichtigter Maßnahmen = 65; Anzahl keine Angabe/nicht zutreffend = 30;

keine Mehrfachnennungen. 

Ortsübergreifende Maßnahmen ausschließ-

lich für Jugendliche und junge Erwachsene

wurden in dieser Erhebung weniger oft be-

nannt als ortsübergreifende Maßnahmen,

die altersgruppenübergreifend umgesetzt

werden (siehe Abbildung 7). In mehreren Fäl-

len der altersgruppenübergreifenden Maß-

nahmen ist das definierte Alter von jungen

Erwachsenen jedoch nur um wenige Jahre

überschritten worden. Es handelt sich bei

den Teilnehmenden oft um erwachsene

Menschen bis zu einem Alter von 30 Jahren.

Ausschließlich Erwachsene wurden durch

Vertreter*innen von drei Maßnahmen als

Zielgruppe angegeben. Ein*e Vertreter*in

der Zivilgesellschaft führte hierzu im Rah-

men der Erhebung aus, dass der Bedarf für

den Bereich der jugendlichen und jungen

erwachsenen Straftäter*innen bis 30 Jahre

gedeckt sei, allerdings Bedarf für ältere in-

haftierte Personen bestünde. Dieser Bedarf

sei aktuell lediglich aus fördertech nischen

und finanziellen Gründen nicht abdeckbar. 

Ortsübergreifende Maßnahmen Maßnahmen einzelner Einrichtungen
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Abbildung 8. Anzahl berücksichtigter Maßnahmen = 70; keine Angabe/nicht zutreffend = 25; Daten

beziehen sich nur auf die Gruppe der Inhaftierten/Proband*innen der Bewährungshilfe/ Maßregel-

vollzugspatient*innen. 

Mit Blick auf die Maßnahmen einzelner Ein-

richtungen zeigt sich, bedingt durch die Zu-

ständigkeiten der Einrichtungen, eine klarere

Trennung der Zielgruppen. Die Verteilung

zwischen Jugendlichen/jungen Erwachse-

nen und Erwachsenen ist relativ gleichmäßig

(siehe Abbildung 7). Wie in der Einleitung

beschrieben, stehen die hier gelisteten Maß-

nahmen jedoch nur exemplarisch für das,

was innerhalb der Regelstrukturen in Straf-

vollzug, Bewährungshilfe und im Maßregel-

vollzug geschieht. 

Ein Blick auf das Geschlecht der Zielgruppe

in den jeweiligen Maßnahmen zeigt deutlich,

dass ein Großteil der Maßnahmen für Inhaf-

tierte/Proband*innen der Bewährungshilfe

beziehungsweise für Maßregelvollzugspa-

tient*innen überwiegend oder ausschließlich

Männer als Zielgruppe fokussiert (siehe Ab-

bildung 8). 

Dieser Fokus auf die männliche Zielgruppe

ergibt sich insbesondere aus der Tatsache,

dass eine deutliche Mehrheit der Inhaftier-

ten in Deutschland männlich ist (Statisti-

sches Bundesamt 2021, 10).

Seitens der Durchführenden wurde sowohl

bei den Maßnahmen im Strafvollzug als auch

im Maßregelvollzug eine Offenheit gegen-

über der Angebotserweiterung für andere

Geschlechter (als dem männlichen) im Rah-

men dieser Erhebung benannt. Außerdem

wurde die Frage im Fragebogen gestellt, ob

in Bezug auf die Inhaftierten, Proband*innen

der Bewährungshilfe und Maßregelvollzugs-

patient*innen eine geschlechtsspezifische

Ausgestaltung im Rahmen der Maßnahmen

stattfindet.

überwiegend männlich

ausschließlich männlich

alle Geschlechter 19 6

13 3

11 18

Geschlecht der Zielgruppe

Ortsübergreifende Maßnahmen Maßnahmen einzelner Einrichtungen

  



Etwa gleich viele Vertreter*innen von Maß-

nahmen gaben an, eine beziehungsweise

keine geschlechtsspezifische Ausgestaltung

zu haben. Bei einem überwiegenden Teil der

Maßnahmen (bei den ortsübergreifenden

Maßnahmen sind es 26) wurde hierzu je-

doch keine konkrete Angabe gemacht. Es

lässt sich daher keine endgültige Aussage

darüber treffen, bei wie vielen Maßnahmen

insgesamt eine geschlechtsspezifische Aus-

gestaltung vorliegt oder geschlechtsspezifi-

sche Komponenten vorhanden sind. 
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nein

ja

Nicht benannt 26 21

11 3

12 4

Geschlechtsspezifische Ausgestaltung

Abbildung 9. Anzahl berücksichtigter Maßnahmen = 76; nicht zutreffend = 19; Daten beziehen sich

nur auf die Gruppe der Inhaftierten/Proband*innen der Bewährungshilfe/Maßregelvollzugs -

patient*innen. 

Fokuspunkt

Adressierte Altersgruppen

Neben den besonders vulnerablen Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen können auch

ältere Menschen anfällig für extremistische

Denkweisen oder Radikalisierungswege sein.

Die Inkludierung beziehungsweise Erwei te -

rung der Maßnahmenzielgruppe auf Per so -

nen, die älter als 30 Jahre sind, wird wo mög-

lich auch aufgrund der immer weiter fort-

schreitenden Digitalisierung relevanter.

Diese hat im Bereich des Extremismus längst

Einzug gehalten. Soziale Medien werden zu-

nehmend als Plattform extremistischer Grup-

pierungen genutzt (Harrendorf, Müller und

Mischler 2020, 411–412). Laut Ex pert*innen

einer Umfrage der Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaft Hamburg sind es vor

allem ältere Menschen, die sich anfällig für

die im Internet verbreiteten Desinformatio-

nen zeigen. Diese Desinformations kampag -

nen führen laut der befragten Expert*innen

wiederum zur Polarisierung der Gesellschaft

und vereinzelt auch zur Radikalisierung von

Personen (Stegers 2021).

Ortsübergreifende Maßnahmen Maßnahmen einzelner Einrichtungen



Auch „Reichsbürger*innen“ und „Selbstver-

walter*innen“ rückten zuletzt als ältere Ziel-

gruppen in den Vordergrund (siehe auch

Abschnitt „Bedarf nach Themen und Phäno-

menbereichen“, S. 37). Das Landesamt für

Verfassungsschutz Baden-Württemberg stellt

fest, dass sich die Gruppierung der „Reichs-

bürger*innen“ unter anderem durch einen

deutlich höheren Altersdurchschnitt von

Rechtsextremist*innen unterscheidet (Ver-

fassungsschutz Baden-Württemberg 2021). 
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Fokuspunkt

Frauen

mals mit der Unvereinbarkeit von Erwartun-

gen an konservative vs. progressive Ge-

schlechterrollen konfrontiert (Orav u. a.

2016, 3). Propagierte Geschlechterrollen ex-

tremistischer Gruppierungen können hierbei

erlösend wirken, weil sie eineindeutig sind

und klare Orientierungspunkte bieten (Leh-

mann, Schupp-Demiriz, und Ziolkowski

2021, 74-75). Schwarz (2022) sieht eine

Chance, in der Präventionsarbeit alternative

Rollenbilder anzubieten und die Stärkung

einer selbstwirksamen und unabhängigen

Frauenrolle zu stützen (94). Abschließend ist

zu sagen, dass geschlechtsspezifische An-

sätze auf Grundlage von Forschungserkennt-

nissen zu Schutz- und Risikofaktoren

weiterentwickelt und Frauen, aufgrund ihrer

vielfältig möglichen Rollen, mehr in den

Fokus genommen werden sollten. 

Der Anteil extremistischer Frauen im Straf-

vollzug, in der Bewährungshilfe und im Maß-

regelvollzug kann nur schwer beziffert

werden. Konkrete Zahlen gibt es hierzu

nicht, ebenso wenig bestehen diese für in-

tergeschlechtliche oder nichtbinäre Perso-

nen.  Eine allgemeine Unterschätzung der

Rolle von Frauen in der Radikalisierung wird

in der sich mit dieser Thematik auseinander-

setzenden Literatur angenommen (Schwarz

2022, 77; Orav u. a. 2016, 2). Schwarz (2022,

94) bemängelt das – trotz der seit einigen

Jahren angestiegenen Sichtbarkeit dieser

Gruppe – dünne Angebot an Maßnahmen,

das sich spezifisch an weibliche Personen

richtet. Hierbei sind Frauen sowohl in der

Rolle der radikalisierungsgefährdeten oder

radikalisierten Person zu betrachten als auch

in der Rolle der potenziell wichtigen Schlüs-

selfigur (zum Beispiel Angehörige, Freundin

oder nicht-familiäre Vorbildfunktion) in der

Extremismusprävention und (De-)Radikali-

sierung (Orav u. a. 2016, 5-8). Zunächst ist

zu sagen, dass Radikalisierung vor allem ein

individueller Vorgang ist (Srowig u. a. 2018).

Einzelne Faktoren sind hierbei in Teilen ge-

schlechtsspezifisch von unterschiedlich gro-

ßer Bedeutung für die Arbeit der

Extremismusprävention und Deradikalisie-

rung. Insbesondere Frauen sind heute oft-
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05 Themen und Ziele
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Im Fragebogen wurde ebenfalls die Frage

nach den konkreten Themen und Phäno-

menbereichen der einzelnen Maßnahmen

gestellt. Hierbei waren Mehrfachnennungen

möglich. Besonders deutlich wird, dass sich

die meisten Maßnahmen mit den beiden

Phänomenbereichen Rechtsextremismus (mit

mehr als 35 Maßnahmen entspricht dies fast

der Hälfte aller Maßnahmen) und islamisti-

scher Extremismus (fast 30 Maßnahmen) be-

schäftigen (siehe Abbildung 10). Darüber

hinaus werden auch phänomenübergrei-

fende Themen (nur bei expliziter Benennung

kodiert) sowie das Thema Gruppenbezogene

Menschenfeindlichkeit häufig in den ge-

nannten Maßnahmen adressiert.

In mehreren Fällen wurde die politische Bil-

dungsarbeit als Bestandteil der Maßnahmen

benannt, die eine Vielzahl von Themen eint.

Diese wurden in der obenstehenden Abbil-

dung (Abbildung 10) bei nicht explizit getrof-

fener Benennung nicht kodiert. Ein weiterer

großer Teil der Maßnahmen fällt in die Kate-

gorie „Andere“. Dazu gehören spezifische

Formen des Rechtsextremismus und des is-

lamistischen Extremismus, Frauenfeindlich-

keit, Religionsfeindlichkeit, Organisierte

Kriminalität, Rocker und Scientology, inter-

kulturelle Kompetenzen, Vielfalt und Res-

pekt sowie Themen der Selbst- und

Sozialkompetenzen. Einige der Maßnahmen

thematisieren auch Antisemitismus, Linksex-

tremismus und Rassismus. Es ist also eine

Vielfalt unterschiedlicher Themen und Phä-

nomenbereiche, die sich in den Maßnahmen

in Deutschland beobachten lässt. 

In der 2016 erschienen Publikation „Extre-

mismusprävention in Deutschland – Erhebung

und Darstellung der Präventions landschaft“

beschreiben die Autor*innen eine wahrge-

nommene „allmähliche Öffnung“ gegenüber

phänomenübergreifenden Ansätzen bei

staatlichen Trägern (Gruber, Lützinger, und

Uwe E. Kemmesies 2017, 5). Diese Öffnung

scheint bei Betrachtung der hier erhobenen

Maßnahmen ebenfalls vorhanden zu sein.

Vertreter*innen von 22 der hier berücksich-

tigten 83 Maßnahmen gaben explizit einen

phänomenübergreifenden Ansatz an. Deut-

lich mehr gaben außerdem an, dass sie mehr

als nur einen Phänomenbereich adressieren.

Bei 14 von 83 Maßnahmen wurde kein spe-

zifischer Phänomenbereich benannt. Hierbei

handelt es sich in den meisten Fällen um

Projekte angrenzender Arbeitsfelder oder

solche, die sich auf der primären Präventi-

onsebene verorten. 
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5 1

4 1

2 1

3

4

3

8 1

7 1

6 1

5 2

9 2

Verschwörungsideologien

Andere

Islam- und Muslim*innenfeindlichkeit

Delegitimation des Staates

Gewaltproblematik

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

Antisemitismus

Extremismus mit Auslandsbezug

Linksextremismus

Islamistischer Extremismus

Rechtsextremismus

Phänomenübergreifend

kein explizit adressierter Phänomenbereich

Demokratiefeindlichkeit

Queer*feindlichkeit

Rassismus

Antiziganismus

Reichsbürger*innen

23 5

16 6

34 4

11 1

17 1

9 3

4 10

Adressierte Themen/Phänomenbereiche

Abbildung 10. Anzahl berücksichtigter Fragebögen = 83; Anzahl keine Angabe = 12; Mehrfachnen-

nungen möglich. Einige der benannten Kategorien sind nicht disjunkt. Es wurde entschieden, diese

dennoch beizubehalten und die Kategorien nur bei expliziter Benennung zu kodieren, 

um keinen Informationsverlust zu generieren. 

Ortsübergreifende Maßnahmen Maßnahmen einzelner Einrichtungen



Ein*e Vertreter*in der Zivilgesellschaft wies

im Rahmen der Bedarfsabfrage darauf hin,

dass zur Feststellung des tatsächlichen Be-

darfs häufig erst eine Sensibilisierung bezüg-

lich der im Fokus stehenden Themenfelder

stattfinden muss, damit entsprechende

Be darfe wahrgenommen werden können.

Dieser Gedanke sollte insbesondere beim

folgenden Abschnitt berücksichtigt werden.

Betrachtet man die benannten Bedarfe, er-

gibt sich das folgende Bild: 
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Bedarf nach Themen und Phänomenbereichen

Abbildung 11. Anzahl berücksichtigter Maßnahmen = 49. Anzahl keine Angabe = 48; Mehrfachnen-

nungen möglich. 

14 13

1 5

13 12

12 8

3 16

13 15

2 9

2 8

Reichsbürger*innen

Andere

Queer*feindlichkeit

Linksextremismus

Islamistischer Extremismus

Rechtsextremismus

Extremismus mit Auslandsbezug

Antisemitismus

Antiziganismus

Islam- und Muslim*innenfeindlichkeit

Rassismus

5

12 19

9 3

Bedarfe nach Themen

Externe Maßnahmen Einrichtungen der Regelstrukturen



Rechtsextremismus wurde im Rahmen die-

ser Stichproben am häufigsten als adressier-

tes Themenfeld angegeben, allerdings auch

am häufigsten als Bedarf benannt (siehe

Abbildung 11). Dies geht einher mit der Ein-

schätzung befragter Expert*innen, dass

Rechts extremismus unter den Inhaftierten

im Strafvollzug eine größere Rolle spielt als

der islamistische Extremismus (Hoffmann

u. a. 2017, 123). An dieser Stelle ebenfalls

hervorzuheben ist der geäußerte Bedarf

an Maßnahmen, die das Themenfeld der

„Reichsbürger*innen“ und „Selbstverwalter-

*innen“ adressieren. Diese Antwortoption

wurde dabei durch den disseminierten Fra-

gebogen nicht vorgegeben. Die Benennung

dieses Bedarfs rührt primär aus den Einrich-

tungen der Regelstrukturen selbst. Wie

„rechtsextrem“ die Szene der „Reichsbür-

ger*innen“ und „Selbstverwalter*innen ist,

hängt von der Quelle ab, die man liest. An-

gaben hierzu scheinen weit auseinander zu

gehen (siehe hierzu Rathje 2014, 6 und Bun-

desamt für Verfassungsschutz, o. J.). „Reichs-

bürger*innen“ und „Selbstverwalter*innen“

haben insbesondere im Jahr 2022 Aufmerk-

samkeit erhalten. Die Szene wurde aufgrund

der durchgeführten bundesweiten Razzien

vermehrt in der Medienlandschaft adres-

siert. Hier bleibt zu hoffen, dass die von

„Reichsbürger*innen“ und „Selbstverwalter-

*innen“ ausgehende, immer wieder unter-

schätzte gesellschaftliche Gefahr in der

öffentlichen Wahrnehmung präsent ist

(siehe hierzu auch Rathje 2014, 4). 

Auf der primären Präventionsebene wurde

ebenfalls verhältnismäßig oft Bedarf bezüg-

lich Rassismus im Allgemeinen benannt. We-

niger oft adressiert, jedoch im Verhältnis oft

als Bedarf benannt, wurden die Themenbe-

reiche Queer*feindlichkeit, Antisemitismus

sowie Islam- und Muslim*innenfeindlichkeit

(siehe Abbildung 10 und Abbildung 11).

Unter „Andere“ benannt wurden die Aus-

grenzung beziehungsweise Integration von

Personen, Verschwörungsideologien, orga-

nisierte Kriminalität, Demokratiebildung

sowie Gewalt- und Suchtprävention (siehe

Abbildung 11). 
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Fokuspunkt

Queer*feindlichkeit und Misogynie

Die gesellschaftliche Entwicklung, dass The-

men der geschlechtlichen und sexuellen

Vielfalt, Emanzipation und Feminismus mehr

und mehr an Raum gewinnen, zeigt sich auch

im Strafvollzug, in der Bewährungshilfe und

im Maßregelvollzug. Misogynie und

Queer*feindlichkeit spielen darüber hinaus

in extremistischen Ideologien eine zentrale

Rolle, werden auch in der Wissenschaft seit

einigen Jahren stärker in den Fokus genom-

men und teils gemeinsam diskutiert (siehe

unter anderem hier Wolf und Hell 2022, 7;

Mauer 2021, 353).  Beide Formen der Grup-

penbezogenen Menschenfeindlichkeit rich-

ten sich gegen verschiedene, aber nicht

gezwungenermaßen disjunkte Personen-

gruppen und sind ideologisch miteinander

verwandt (Wolf 2021). 



Auffallend ist, dass nur im Rahmen von fünf

ortsübergreifenden Maßnahmen und zwei

Maßnahmen einzelner Einrichtungen ange-

geben wurde, dass diese unter anderem das

Thema Queer*feindlichkeit adressieren

(siehe Abbildung 10). Misogynie wurde im

Rahmen der adressierten Themenfelder nur

durch eine Maßnahme explizit benannt. An

dieser Stelle anzumerken ist, dass die The-

matisierung eben dieser Inhalte, obwohl

nicht genannt, in der Umsetzung der Maß-

nahmen trotzdem stattfinden kann. Womög-

lich werden diese durch die durchführenden

Fachkräfte als obligatorischer Bestandteil

gesehen. Tatsache ist, dass im Rahmen der

Erhebung ein konkreter Bedarf bezüglich der

Adressierung von Queer*feindlichkeit durch

28 Vertreter*innen der Regelstrukturen und

externer Maßnahmen benannt wurde (siehe

Abbildung 11). Die Thematik der Queer-

*feindlichkeit geht mit einer gewissen Kom-

plexität einher. In der Podcast-Reihe KN:IX

talks des Kompetenznetzwerks „Islamistischer

Extremismus“ wurde diese Komplexität expli-

zit adressiert. Es wird die These angeführt,

dass im Vergleich zu anderen Ungleichheits-

ideologien eine rationale Abgren- zung bei

Homosexuellenfeindlichkeit besonders

schwierig sei. So können homosexuelle Nei-

gungen potenziell auch bei dem sich homo-

sexuellenfeindlich äußernden Klientel

vorhanden sein (Koynova 2022).

Das Thema „Frauenfeindlichkeit“ wurde nicht

als Bedarf benannt. Frauenfeindlichkeit sollte

jedoch im Bereich des männlich dominierten

Strafvollzugs, der Bewährungshilfe und des

Maßregelvollzug nicht nur aufgrund der

männlichen Dominanz, sondern auch wegen

der phänomenübergreifenden Relevanz in

den Fokus genommen werden. Eine solche

Relevanz wurde zuletzt auch durch eine Stu-

die von True und Johnston (2019, 4) betont.

Sie identifizieren Frauenfeindlichkeit als

einen der stärksten Prädiktoren für eine Hin-

wendung zum gewaltbereiten Extremismus. 
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Islam- und Muslim*innenfeindlichkeit

Insbesondere seit dem Krieg in Syrien ab

dem Jahr 2011 kam es in der Folge zu grö-

ßeren Migrationsbewegungen nach Deutsch -

land. Bei diesen Fluchtbewegungen han del-

te es sich primär um Muslim*innen. Der

Islam, aber auch dessen Anhänger*innen

werden von einigen gesellschaftlichen Grup-

pen in Deutschland entschieden abgelehnt

(Ausdruck dieser Ablehnung ist zum Beispiel

die Entstehung von „Pegida“ sowie der

Wahlerfolg 2017 der rechtspopulistischen

Partei Alternative für Deutschland). Im Rah-

men der Gruppenbezogenen Menschen-

feindlichkeit werden der Islam oder Muslim-

*innen als Fremdgruppe konstruiert, der

Eigengruppe gegenübergestellt und abge-

lehnt. Hierbei ist zu erwähnen, dass sich Is-

lamfeindlichkeit vor allem auf den Islam als

Religion und Muslim*innenfeindlichkeit auf

die Gruppe der Gläubigen bezieht. Da sich

beide Formen inhaltlich stark überschnei-

den, können diese zusammengefasst wer-

den. Ähnlich wie Antisemitismus und

Frauenfeindlichkeit ist auch Islam- und Mus-



lim*innenfeindlichkeit eine relevante Kom-

ponente des modernen Rechtsextremismus

in vielen europäischen Staaten (Schneider,

Pickel, und Öztürk 2021, 557; Mauer 2021,

353). Diese Formen der Gruppenbezogenen

Menschenfeindlichkeit auf die benannten

Komponenten zu reduzieren, wäre jedoch zu

kurz gegriffen. 

Bei der Islam- und Muslim*innenfeindlich-

keit handelt es sich nicht nur um ein im

Strafvollzug und in kleineren Gruppierungen

vorhandenes Phänomen, sondern um ein ge-

samtgesellschaftliches Problem. Islam- und

Muslim*innenfeindlichkeit spielen darüber

hinaus eine entscheidende Rolle bei Radika-

lisierungsprozessen: Islam- und muslim*in-

nenfeindliche Einstellungen sind zum einen

Bestandteil der Ideologie des Rechtextre-

mismus und können zugleich Auslöser bzw.

Faktor für die Radikalisierung innerhalb des

islamistischen Extremismus sein (Musyal

und Vogel 2022, 40).

40

Fokuspunkt

Antisemitismus

Der Begriff Antisemitismus wird als Überbe-

griff für die verschiedenen Formen der

Feindschaft gegen Jüdinnen*Juden verwen-

det (Bergmann 2006). Ein*e Vertreter*in der

Zivilgesellschaft wies im Rahmen der Ab-

frage darauf hin, dass bezüglich der politi-

schen Bildung und Antisemitismusprävention

die Bedarfe bisher nicht ausreichend erfasst

worden sind. Vertreter*innen von neun orts-

übergreifenden Maßnahmen und drei Maß-

nahmen einzelner Einrichtungen gaben an,

dieses Themenfeld zu adressieren. Bei der

Frage nach Bedarfen in verschiedenen The-

menfeldern wurde Antisemitismus am dritt-

häufigsten benannt (siehe Abbildung 11).

Eine Studie der Hochschule Merseburg in

Kooperation mit dem Anne Frank Zentrum

verhalf dem Thema Antisemitismus im Straf-

vollzug jüngst zu mehr Aufmerksamkeit (Gie-

sel und Borchert 2022). Es wurde eine

umfangreiche Befragung im Jugendstrafvoll-

zug durchgeführt, bei der auf die Vielfältig-

keit der Problemlage rund um das Thema

Antisemitismus eingegangen wird. Die Autor-

*innen der Studie betonen darüber hinaus,

dass es sich bei Antisemitismus nicht nur um

ein historisches, sondern in gleichem Maße

aktuelles Phänomen handelt. Jüdinnen*Juden

dienen dabei nicht nur im Rechtsextremis-

mus, sondern auch im Bereich des islamisti-

schen Extremismus als konstruiertes Feind -

bild (Pfahl-Traughber 2014, 153). Darüber

hinaus, wie bereits für den Themenbereich

der Islam- und Muslim*innenfeindlichkeit

dargestellt, handelt es sich hierbei um ein

gesamtgesellschaftlich relevantes Problem. 

Diese besondere Stellung der besprochenen

Formen der Gruppenbezogenen Menschen-

feindlichkeit und die weitergehenden spe -

zifischen Besonderheiten sollten in den

Ansätzen der Extremismusprävention und

Deradikalisierung mitgedacht und adressiert

werden. Nicht zuletzt auch, da entspre-

chende Einstellungsmuster und Vorbehalte

potenziell bei allen Adressat*innen der Ex-

tremismusprävention und Deradikalisierung

vorhanden sein können. 



Die folgende Darstellung bezieht sich auf die

Selbstbeschreibung der vorhandenen Maß-

nahmen. Es wurden lediglich explizit be-

nannte Zielsetzungen kodiert. Eine einein -

deutige Aufteilung der Zielsetzungen nach

Zielgruppe war auf Grundlage der Daten

nicht immer möglich. Explizite Abgrenzungen

sind in der Grafik enthalten (siehe Abbildung

12). Ein Großteil der Angaben bezieht sich

auf die Zielgruppe der Inhaftierten/Pro-

band*innen der Bewährungshilfe und Maß-

regelvollzugspatient*innen. Am häufigsten

als Zielsetzungen innerhalb der ortsübergrei-

fenden Maßnahmen wurde die Unterstüt-

zung bei Distanzierungsprozessen benannt.

Ebenfalls sehr häufig als Zielsetzung der orts-

übergreifenden Maßnahmen wurden die

Wissensvermittlung, die Steigerung sozialer,

emotionaler und kommunikativer Kompe-

tenz, die Resilienzsteigerung und -stabilisie-

rung sowie die Radikalisierungs- und

Extremismusprävention angeführt. Bei den

hier erhobenen Maßnahmen einzelner Ein-

richtungen liegt der Fokus eher auf Rückfall-

beziehungsweise Kriminalprävention. Außer-

dem spielt die Wissensvermittlung auch bei

dieser Gruppe von Maßnahmen eine große

Rolle. Weiterführend gaben Vertreter*innen

einzelner Einrichtungen die Stärkung der so-

zialen, emotionalen und kommunikativen

Kompetenz als Zielsetzung an (siehe Abbil-

dung 12). Anteilig ist demnach ein größerer

Anteil der ortsübergreifenden Maßnahmen

der expliziten Extremismusprävention und

Deradikalisierung zuzuordnen als bei den

Maßnahmen einzelner Einrichtungen.   

Unter der Kategorie „Andere“ wurden be-

nannt: Entwicklung der Unterstützungsstruk-

tur, Medienkompetenz, Wertevermittlung,

Sprachvermittlung sowie die Wahrung von Si-

cherheit und Ordnung. In mehreren Fällen

wurde die politische Bildungsarbeit als Be-

standteil der Maßnahmen benannt, die eine

Vielzahl von Zielsetzungen und adressierten

Handlungskompetenzen in sich eint. Diese

wurden in der obenstehenden Abbildung auf-

grund der nicht explizit getroffenen Benen-

nung nicht kodiert, sind allerdings in jedem

Fall mitzudenken. In diesem Zusammenhang

ist auch die Angehörigenberatung (oft Bera-

tung von Eltern/dem sozialen Umfeld) zu be-

nennen. Auch hier handelt es sich um eine

Maßnahme, die bezüglich ihrer Zielsetzung

vielen der gelisteten und darüber hinaus wei-

teren Kategorien zugeordnet werden kann.

Gleiches gilt für den Begriff Seelsorge. Diese

wurde von mehreren Maßnahmen benannt. 

Letztendlich zeigt sich hier die große Vielfalt

der Zielsetzungen, die dem hoch komplexen

Themenfeld sowie den verschiedenen rele-

vanten Einflussfaktoren, die im Bereich der

Radikalisierung von Individuen eine Rolle

spielen können, gegenüberstehen. 

Durch den Einbezug der Maßregelvollzugsein-

richtungen in die Erhebung wurde auch die

Behandlung psychischer Erkrankungen be-

nannt. Im Rahmen externer zivilgesellschaftli-

cher oder staatlicher Träger wurde außerdem

explizit die Weitervermittlung an die Regel-

strukturen der Gesundheits- und Heilberufe

durch eine Maßnahme angeführt. Darüber hi-

naus finden sich in der Kategorie „Resilienz-

steigerung“ und „Stabilisierung“ Ansätze wie-

der, die auch die Stabilisierung des psychi-

schen Wohlbefindens in den Fokus nehmen.
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4 11

16 3

4 2

3 2

4 1

11

15

7 2

Andere

Behandlung psychischer Erkrankungen

Unterstützung Distanzierungsprozess/Ausstieg

Resilienzsteigerung und Stabilisierung

Stärkung der Reflexionsfähigkeit

und Meinungsbildung

Radikalisierungs- und Extremismusprävention

Wissensvermittlung

Stärkung der Handlungskompetenz

und -sicherheit (Fachkräfte)

Gewaltprävention

Förderung von Demokratie

und Menschenrechten

Ambiguitätstoleranz/Vielfaltstoleranz

Abbau GMF, Vorurteile und Diskriminierung

Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie

Resozialisierung und Reintegration

Rückfall- und Kriminalitätsprävention

Stärkung der Selbstkontrolle

und Selbstwirksamkeit

Sensibilisierung ggü. 

Hinwendungsprozessen (Fachkräfte)

Soziale, emotionale und kommunikative Kompetenz

30 5

15 8

24 10

11 1

18 5

14 4

14 1

18 1

20 2

Zielsetzungen

Ortsübergreifende Maßnahmen Maßnahmen einzelner Einrichtungen

Abbildung 12. Anzahl berücksichtigter Maßnahmen = 95; Mehrfachnennungen möglich. 



Zu den beschriebenen Maßnahmen gehört

auch die Benennung der Arbeit von Seelsor-

ger*innen in den Strafvollzugsanstalten. Ist

von Religion und Extremismus die Rede,

gehen die Gedanken meist unmittelbar zur

muslimischen Seelsorge. Hierfür ist vor allem

ein Grund entscheidend: die Rolle der Reli-

gion im islamistischen Extremismus. Die

Relevanz von Religiosität bei rechtsextremis-

tischen Tendenzen sollte daher jedoch in

diesem Zusammenhang nicht unerwähnt

bleiben. Hier scheint Konsens in erster Linie

darüber zu bestehen, dass diese in beide

Richtungen fungieren kann: Christlicher

Glaube (in einer eher liberalen Form) wird

somit als Schutzfaktor gesehen, aber auch

(in einer eher fundamentalistischen Form) als

Risikofaktor für die Hinwendung zum

Rechtsextremismus (Schneider, Pickel, und

Öztürk 2021). 

Der Diskurs darüber, ob Seelsorge in das an-

grenzende Feld der Extremismusprävention

einbezogen werden sollte, war auch für die

vorliegende Erhebung präsent. Je nach Bun-

desland wird die Seelsorge (sowohl christ -

liche als auch muslimische) gänzlich vom

Themenfeld der Extremismusprävention ge-

trennt oder explizit benannt. Weitergehend

werden Fortbildungen für das entspre-

chende Personal gefördert, die die in den

Strafvollzugsanstalten tätigen Imam*innen,

Pfarrer*innen und anderen Geistlichen auf

die Eventualität extremistischer Tendenzen

vorbereiten sollen. 

Die strikte Trennung ist im Rahmen des An-

liegens, die Stigmatisierung insbesondere

von Menschen mit muslimischem Glauben

zu vermeiden, nachvollziehbar. Sie scheint

jedoch nicht mit der Realität einherzugehen;

somit geht unter Umständen eine Möglich-

keit verloren, extremistische Tendenzen be-

reits in ihren Anfängen durch das Wissen

und die Kompetenzen von Geistlichen in Zu-

sammenarbeit mit den betroffenen Perso-

nen einzuordnen und ihnen damit ent-

gegenzuwirken (siehe hierzu auch Meyer

2018). Hoffmann, Leuschner, Illgner und

Rettenberger (2017) widmen sich ebendie-

sem Dilemma (53). Sie notieren eine mögli-

che Wirksamkeit glaubensbasierter Inter-

ventionen, sowohl bei Extremist*innen mit

wenig als auch mit umfangreichem theologi-

schem Wissen –  und kommen letztendlich

zu dem Schluss, dass die muslimische Ge-

fängnisseelsorge ausgebaut, aber „nicht als

direktes Mittel zur Deradikalisierung ver-

standen werden“ sollte (Hoffmann u. a.

2017, 53). Die Integration und Thematisie-

rung von Religion in der Umsetzung von spe-

zifischen Maßnahmen der Extremismus-

prävention scheint, wenn nicht unabdingbar,

mindestens sinnvoll (siehe hierzu auch Ülger

und Çelik 2020).

Nicht unerwähnt bleiben sollte hierbei die

Ausgangslage für muslimische Seelsorge im

Kontext des Strafvollzugs. Anders als die

christliche Seelsorge sieht sich diese nach

wie vor dem Problem gegenüber, keine

rechtliche Anerkennung als Körperschaft des

öffentlichen Rechts in Deutschland zu erhal-
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Seelsorge



ten. Damit gehen diverse Hürden einher

(keine gesetzliche Grundlage für die Arbeit

von Imam*innen im Vollzug) (siehe hierzu

Spielhaus 2020). Eine Entlastung bezüglich

der Stigmatisierung von Inhaftierten musli-

mischen Glaubens sollte demnach auch auf

dieser Ebene, zum Beispiel durch Bestrebun-

gen hin zu einer gleichwertigen Stellung der

muslimischen Seelsorge im Vergleich zur

christlichen Seelsorge, bedacht werden. Die

notwendige Betrachtung einer strukturellen

Benachteiligung anderer Religionen gilt

neben dem Islam auch für das Judentum und

weitere Glaubensrichtungen. Die Etablie-

rung angemessener Angebote und die damit

einhergehende Reduktion wahrgenomme-

ner Ungleichheit, kann präventiv gegenüber

der Radikalisierung Einzelner wirken (Musyal

und Vogel 2022, 41-42).
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Psychische Erkrankungen und Drogenkonsum

Psychische Störungen und Suchterkrankun-

gen zu therapieren, ist nicht Aufgabe und

auch nicht Kompetenzbereich von Mitarbei-

tenden der Extremismusprävention und De-

radikalisierung. Durch den zum Teil sehr

intensiven Kontakt zwischen Berater*innen

und den Teilnehmenden der Maßnahmen

sind diese jedoch zunehmend auch mit die-

sen Themenfeldern konfrontiert. Der Dis-

kurs zum Zusammenhang zwischen

psychischen Störungen und Radikalisierung

hat in den vergangenen Jahren vermehrt

Aufmerksamkeit erhalten. Hierbei, wie es die

Verfasserin des Handbuchs „Extremismus,

Radikalisierung und psychische Gesundheit“

auf den Punkt bringt, ist stets zu bedenken:

„Es gibt keine empirischen Beweise dafür,

dass Terrorismus vorwiegend von psychisch

kranken Personen begangen wird, und wenn

eine psychische Erkrankung vorliegt, ist es

möglicherweise nicht risikorelevant“ (Al-

Attar 2019, 3). Der aktuell verstärkte Fokus

ist sicherlich auch durch die allgemein er-

höhte Aufmerksamkeit auf psychische Stö-

rungen in der Gesellschaft und dem damit

einhergehenden größeren Hellfeld psychi -

scher Störungen als auch den nachhaltig an-

haltenden Belastungen durch die Corona-

Pandemie und weiteren gesellschaftlichen

Krisen zurückzuführen. Exakte Zahlen zur

Häufigkeit psychischer Störungen im Straf-

vollzug oder in der Bewährungshilfe gibt es

nicht. Es fehlen aktuelle und repräsentative

Studien. Im Rahmen einer Metaanalyse aus

dem Jahr 2018 (hier inkludierte Studien sind

nicht neuer als 2010) wird beschrieben, dass

Diagnosen im depressiven Formenkreis bei

bis zu 40 % der inhaftierten Personen verge-

ben werden könnten, während von Diagno-

sen im Bereich psychotischer Störungen bis

zu zehn Prozent entsprechend der gewähl-

ten diagnostischen Kriterien betroffen sind.

Insbesondere Suchterkrankungen, bezie-

hungsweise der Konsum von Drogen, zeigen

sich als relevantes Thema. Studien zum

gleichzeitigen Konsum verschiedener psy-

chotroper Substanzen liefern Prävalenzen

zwischen neun und 66 % je nach Form der

Freiheitsstrafe (Untersuchungshaft/Ersatz-

freiheitsstrafe/reguläre Freiheitsstrafe)

(Opitz-Welke u. a. 2018, 812). Bezüglich der

Versorgung suchterkrankter Personen im



Justizvollzug besteht kein flächendeckendes

Angebot bezüglich Substitutionsbehandlun-

gen. Die Verfügbarkeit hängt stark von der

personellen Situation in den einzelnen Haft-

anstalten ab (Deutscher Bundestag 2022a,

14; Drogenbeauftragte der Bundesregierung

2019, 136). Für Proband*innen der Bewäh-

rungshilfe stehen in der Theorie dieselben

Möglichkeiten zur Behandlung von Suchter-

krankungen zur Verfügung, wie der übrigen

Gesellschaft. In der Praxis sind die Zugänge

zu Therapieplätzen generell jedoch sehr be-

grenzt (Deutscher Bundestag 2022b). 

Nach Wahrnehmung der Mitglieder der AG

Strafvollzug und Bewährungshilfe haben die

Prävalenzen zum Drogenmissbrauch in den

vergangenen Jahren zugenommen. Auf-

grund der durch Drogenmissbrauch teils

stark eingeschränkten kognitiven und kör-

perlichen Kapazitäten der Teilnehmenden

und der dadurch notwendigen Anpassungen

der Maßnahmen führt dies unmittelbar zu

einem Mehrbedarf an personellen Ressour-

cen. Ein Mangel an adäquater Therapie oder

Substitutionsbehandlungen kann demnach

direkte Folgen auf die Arbeit der Extremis-

musprävention und Deradikalisierung haben.

Dies gilt gleichwohl für andere psychische

Störungen. Hürden im Umgang mit radikali-

sierungsgefährdeten oder radikalisierten

Personen, die auch psychisch krank sind,

werden auch im Fokuspunkt Maßregelvoll-

zug (S. 23) betrachtet.  

Im Rahmen der Ergebnisdiskussion mit den

Mitgliedern der AG Strafvollzug und Bewäh-

rungshilfe wurde darüber hinaus ein weiterer

Punkt bezüglich psychischer Störungen the-

matisiert. Vertreter*innen berichteten von

einer phänomenspezifischen Wahrnehmung

und Einordnung psychischer Auffälligkeiten

durch die Fachkräfte. Je nach Phänomenbe-

reich liege der Fokus der vermittelnden

Fachkräfte eher auf einer vermeintlich vor-

handenen psychischen Störung oder auf

einer vermeintlich vorhandenen Ideologie.

So würden Personen durch das Fachperso-

nal häufiger als psychisch krank eingestuft,

wenn diese nach Beurteilung der externen

Beratenden in erster Linie eine ideologische

Ausrichtung im rechtsextremistischen Phä-

nomenbereich vorweisen und eine psy-

chische Störung oder Belastung eher

sekundär ist. Während Personen, die durch

Fachkräfte dem Bereich des islamistischen

Extremismus zugeordnet werden, nach Be-

urteilung der Beratenden oft einen vor-

nehmlich zu beachtenden Schwerpunkt im

Bereich psychischer Störungen hätten. Diese

Schilderungen machen noch einmal mehr

die Relevanz von Fortbildungs- und Sensibi-

lisierungsmaßnahmen für Fachkräfte der

entsprechenden Einrichtungen deutlich.

Hierbei sollte auch ein Augenmerk auf wo-

möglich bestehende individuelle und struk-

turelle Bias bezüglich der phänomenspezi-

fischen Wahrnehmung von Personen gelegt

werden. Es gilt, auch hier die Zusammenar-

beit und den Austausch zwischen den ver-

schiedenen Disziplinen zu fördern und et-

waige Dritte (psychologisches und psycho-

therapeutisches Personal) miteinzubeziehen. 
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06 Qualitätssicherung

durch qualifiziertes 

Personal und 

Methodenvielfalt
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Beim Blick auf die im Bereich der Extremis-

musprävention, Deradikalisierung und an-

grenzenden Arbeitsfelder tätigen Berufs-

gruppen ist eine deutliche Mehrheit von So-

zialarbeitenden und anderen pädagogisch

ausgebildeten Personen (Sozialpädagog*innen,

Erziehungswissenschaftler*innen und Erzie-

her*innen) zu sehen (siehe Abbildung 13).

Darauffolgend gehören Vertreter*innen ver-

schiedener Geisteswissenschaften sowie

Sozialwissenschaftler*innen zu den angege-

benen Berufsgruppen. Weniger oft benannt

wurden Vertreter*innen der Justiz und Si-

cherheitsbehörden, der Psychologie und

Psychotherapie sowie der Kreativberufe. 

Abbildung 13. Anzahl berücksichtigter Maßnahmen = 80; Anzahl keine Angabe = 15; Mehrfachnen-

nungen möglich. 

6 3

30 7

13 5

Sozialwissenschaften/Soziologie

Andere

Sozialarbeit (auch Jugendarbeit/

Jugendhilfe, Bildungsarbeit)

Kunst/Kreativberufe

(z. B. Kunsttherapeuten)

Kulturwissenschaften (z. B. Ethnologie, 

Arabistik, Germanistik)

Justiz (z. B. Jura/Rechtswissen-

schaften/Kriminologie)

Bildunsgbereich (z. B. Lehramt,

Bildungswissenschaften)

Pädagogik (z. B. Erziehende, 

Erziehungswissenschaften, Sozialpädagogik)

Politikwissenschaften

Psychologie/

Psychologische Psychotherapie

Religionswissenschaften

(z. B. Islamwissenschaften, Theologie)

Sicherheitsbehörden (Polizei, 

Verfassungsschutz, Vollzugsdienst)

6 2

Berufsgruppen

13

11

6

29

7

10

13

19 1

Ortsübergreifende Maßnahmen Maßnahmen einzelner Einrichtungen



Unter „Andere“ wurden vereinzelt die Be-

rufsbereiche und -disziplinen der Germanis-

tik und Geschichtswissenschaften, Gesund-

heitswissenschaften, Medienwissenschaften

(z. B. Filmwissenschaften), Öffentlichkeitsar-

beit, Sport, Systemische Beratung, Verwal-

tung sowie Quereinsteiger*innen benannt.

Auch werden vereinzelt die vorhandenen

Zusatzausbildungen erwähnt, über die das

Fachpersonal verfügt. Diese notwendigen

spezifischen Qualifikationen durch Zusatz-

ausbildungen, aber auch Berufserfahrung

und persönliche Eignung der Mitarbeitenden

sind von großer Relevanz. Aus den Beschrei-

bungen der in dieser Erhebung benannten

Maßnahmen geht hervor, dass viel Wert auf

hochqualifiziertes Fachpersonal gelegt wird.

Ein*e Vertreter*in einer zivilgesellschaftli-

chen Maßnahme führte hierzu aus: „Die lei-

tende Trainerin*der leitende Trainer spielt

eine zentrale und wesentliche Rolle. Sie sind

das wichtigste Bindeglied zwischen den Trai-

ningsteilnehmer*innen und der Institution.

Und sie haben eine bedeutende, wenn nicht

die ausschlaggebende Funktion bei der er-

folgreichen Durchführung qualitätsgesicher-

ter Programme.“
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Fokuspunkt

Qualifiziertes Personal

Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglich-

keiten müssen für Mitarbeitende der Pro-

jekte ermöglicht werden. Insbesondere bei

Quereinsteiger*innen und Personen, die

einen eher wissenschaftlichen als pädagogi-

schen oder psychologischen Hintergrund

haben, ist die Weiterbildung und Förderung

von pädagogischen Kompetenzen in zweier-

lei Hinsicht von hoher Relevanz (siehe hierzu

auch Jakob u. a. 2022, 14). Zum einen ist

eine professionelle Haltung und das pädago-

gische Knowhow gegenüber den Klient-

*innen wichtig, um eine angemessene und

qualifizierte Beratung leisten zu können.

Mindestens genauso wichtig ist jedoch die

innerliche Distanzierung der Mitarbeitenden

von den Klient*innen auf Basis vermittelter

Inhalte zu Nähe und Distanz, um das eigene

Wohlergehen und damit auch die langfris-

tige berufliche Einsatzfähigkeit zu gewähr-

leisten. Diese Inhalte sind für gewöhnlich Teil

der Ausbildung von Pädagog*innen und Psy-

cholog*innen, während Quereinsteiger*innen

und Mitarbeitende mit eher wissenschaftli-

chem Hintergrund diese elementaren Inhalte

neu erlernen und darüber hinaus verinner -

lichen müssen, um langfristig den Beruf aus-

üben zu können. Maßnahmen zur Mitarbei-

tendenzufriedenheit, Unterstützung und

Weiterqualifizierung sollten in diesem an-

spruchsvollen und besonderen Feld nicht

außer Acht gelassen werden, da die Stärkung

von qualifiziertem und erfahrenem Personal

auch die Qualität der Maßnahmen bestimmt

(siehe hierzu auch Jakob, Jukschat, und Leist-

ner 2020, 509–510). 



49

Ein weiterer Schritt zur Sicherung der Quali-

tät von Maßnahmen besteht in der Evalua-

tion dieser Maßnahmen.

Das sich ergebende Bild an Maßnahmen der

Qualitätssicherung und des -managements

sowie durchgeführter Evaluationen ist hete-

rogen. Es gibt sowohl von zivilgesellschaftli-

chen Trägern und staatlichen Angeboten als

auch von Maßnahmen der Regelstrukturen

Angaben zu durchgeführten oder aktuell in

der Durchführung befindlichen Maßnahmen

der Evaluation und Qualitätssicherung sowie

des -managements. Über die Hälfte der orts-

übergreifenden Maßnahmen gaben an, eine

Form von Evaluation im Rahmen des Projek-

tes durchzuführen (siehe Abbildung 14). Le-

diglich bei drei der ortsübergreifenden und

zehn der Maßnahmen einzelner Einrichtun-

gen wurde die Angabe gemacht, dass keiner-

lei Form von Evaluation oder Maßnahme zur

Qualitätssicherung oder zum Qualitätsma-

nagement durchgeführt wird. Hierbei wur-

den von Statistiken und Sachberichten bis

hin zu umfangreichen Konzepten der Quali-

tätssicherung und des -managements ver-

schiedene Angaben gemacht. 

Auch bezüglich der angegebenen Evaluatio-

nen ergibt sich eine große Bandbreite be-

züglich des Umfangs: Im Rahmen der Evalua -

tionen handelt es sich zu ähnlichen Anteilen

um externe und interne Evaluationen. Be-

züglich der beschriebenen externen Evalua-

tionen wurde in einigen Fällen explizit die

durch das Deutsche Jugendinstitut durchge-

führte wissenschaftliche Begleitung des

Bundesprogramms „Demokratie Leben!“ be-

nannt (siehe Deutsches Jugendinstitut, o. J.).

Von der Verwendung von Fragebögen zur in-

ternen Evaluation nach durchgeführten An-

geboten bis hin zu externen Evaluationen

konkreter Maßnahmen durch wissenschaft-

liche Institutionen wurden durchgeführte

oder noch laufende Evaluationsmaßnahmen

beschrieben. 

Keine Evaluation; keine 

Qualitätssicherung/-management

Qualitätssicherung/-management

Evaluation 38 11

3 10

19 2

Evaluation und Qualitätssicherung

Abbildung 14. Anzahl berücksichtigter Maßnahmen = 51; keine Angabe = 34; Mehrfachnennungen

möglich. 

Evaluation und Qualitätssicherung

Ortsübergreifende Maßnahmen Maßnahmen einzelner Einrichtungen



Die Ergebnisse einer Bedarfsabfrage zu wis-

senschaftlicher Evaluation und Begleitung

im Themenbereich islamistischer Extremis-

mus zeigten, dass es in diesem Bereich we-

niger an der Offenheit und dem Interesse als

vielmehr an Wissen oder Anleitung fehlt, mit

welchen Methoden spezifische Fragestellun-

gen behandelt werden können (Koynova

2021, 1). Auf Grundlage der gewonnenen

Daten der hier vorliegenden Erhebung kann

festgehalten werden, dass Ansätze und Um-

setzungen von Evaluation und Qualitätssi-

cherung in Strafvollzug, Bewährungshilfe

und Maßregelvollzug bestehen, diese selbst

jedoch den Eindruck hinterlassen, von unter-

schiedlicher Qualität und abweichendem

Umfang zu sein. 

Evaluationen können mitunter zeit- und kos-

tenintensiv sein. Neben der passgenauen Art

der Evaluation müssen auch die zu erheben-

den Kriterien für einzelne Maßnahmen erör-

tert und festgelegt werden (Hoffmann u. a.

2017, 52–53). Es gilt, Erfahrungen von Ex-

pert*innen einzuholen, um sinnhafte An-

sätze sowie ein nachhaltiges Methodenreper-

toire (weiter-)zu entwickeln. Ist von Evalua-

tionen einzelner Maßnahmen der Extremis-

musprävention und Deradikalisierung die

Rede, muss außerdem bedacht werden, dass

hierbei Interessen verschiedener Bereiche

miteinander in Konkurrenz stehen können.

Praxis, Wissenschaft und Politik vertreten

unter Umständen unterschiedliche Interes-

sen und Bedürfnisse, wenn es um Evaluatio-

nen geht (Walkenhorst 2019). Bressan, Fried-

rich und Wagner (2021) führen diesbezüglich

aus, dass „eine Balance zwischen einer kon-

struktiven Lernkultur einerseits und Rechen-

schaftspflicht andererseits herzustellen“ ist (1-2). 
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Fokuspunkt

Evaluationen

Methoden und Formate

Die folgenden Beschreibungen beziehen

sich lediglich auf die Zielgruppe der Inhaf-

tierten/Proband*innen der Bewährungs-

hilfe/Maßregelvollzugspatient*innen. Im

Rahmen der verwendeten Methodik für die

hier beschriebenen Maßnahmen wurden

überwiegend pädagogische Ansätze ge-

nannt. Hinzu kommen bei einigen Maßnah-

men auch psychologische bzw. therapeu-

tische Ansätze, die im Vergleich deutlich sel-

tener Anwendung finden als pädagogische

Ansätze.

Alle gemachten Angaben bezüglich der

Frage nach den verwendeten Methoden in

der Umsetzung der ortsübergreifenden

Maßnahmen führten pädagogische Ansätze

an (32 von 32 der hier berücksichtigten orts-

übergreifenden Maßnahmen). Es wurde le-

diglich die explizite Nennung eines päda-

gogischen oder psychologisch/therapeuti-

schen Ansatzes kodiert. Unter dem Begriff

eines pädagogischen Ansatzes fällt eine

große Bandbreite an Spezifikationen. Be-

nannt wurden hierbei unter anderem thea-

ter-, kultur-, medien-, erlebnis- und sozial-
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pädagogische Vorgehensweisen. Beispiel-

haft zu nennen sind unter anderem die Er-

stellung eines Podcast, die Arbeit mit Film-

und Audio-Dokumentationen, Songtextana-

lysen, die Gestaltung von Kochrezepten und

die Umsetzung eines Psychodramas. 

Ein deutlich geringerer Anteil (jeweils 6 von

insgesamt 41 berücksichtigten Maßnahmen)

führte explizit an, psychologische oder psy-

chotherapeutische Ansätze in der Umset-

zung ihrer Maßnahmen zu verwenden.

Psychologische/therapeutische Ansätze sind

hier nicht gleichzusetzen mit einer umfäng-

lichen Therapie, sondern inkludieren auch

die Verwendung von Elementen der kogniti-

ven Verhaltenstherapie oder anderer psy-

chotherapeutischer Verfahren. Außerdem

anzumerken ist, dass es sich in den meisten

Fällen nicht um ein entweder oder, sondern

um ein sowohl als auch in der Verwendung

verschiedener Ansätze handelt.

Allgemein wird auf eine sehr große Band-

breite an verschiedenen Formaten zurück-

gegriffen und mehrfach betont, dass ein

besonders interaktiver und dynamischer An-

satz gewählt wurde. Hierbei wurden unter

anderem klassische Formate wie Gruppen-

diskussionen und Gesprächskreise häufig

benannt, ebenso wie die Arbeit mit Arbeits-

blättern, Frontalunterricht und Einzelgesprä-

che. Diese Gespräche werden in Teilen

gestützt von Ansätzen der motivierenden

Gesprächsführung oder dem sokratischen

Dialog. Außerdem wurde ebenso häufig an-

gegeben, dass auf Formate von Rollen-,

Plan- und Wahrnehmungsspielen zurückge-

griffen wird. Weiterhin benannte Formate

sind Formen von Bewegungsspielen und

Spielen mit dynamischem Körperkontakt. 

Der Fokus auf der Bildung von Empathie und

Selbstreflexion wird zum Beispiel in der Ver-

wendung von zirkulären Fragen, Übungen

zur stellvertretenden (Opfer-)Wahrnehmung

und der Erstellung von Opferbriefen deut-

lich. Darüber hinaus wurden Peer-Education-

Ansätze benannt. 

Häufig angeführt wurde auch der systemi-

sche Ansatz, genauso wie eine starke Einbe-

ziehung der Biografie der Inhaftierten/

Proband*innen der Bewährungshilfe/Maß-

regelvollzugspatient*innen.

Bei den Angeboten für Fachkräfte handelt es

sich in den meisten Fällen um Fortbildungs-

veranstaltungen. Darüber hinaus bestehen

Angebote der kollegialen Fallberatung oder

Supervision. Diese finden Umsetzung in

Gruppen-(Fortbildungsveranstaltungen)

oder Einzelsettings (kollegiale Fallberatun-

gen und Supervisionen). Auch in der Arbeit

mit Fachkräften wird auf interaktive sowie

medienbasierte Methoden (zum Beispiel

Verwendung von Filmbeispielen) zurückge-

griffen. Ebenso benannt wurden bestimmte

Formen der Gesprächsgestaltung (gewalt-

freie Kommunikation und motivierende Ge-

sprächsführung), aber auch Reflexions- und

Positionierungsübungen. Als klassische For-

mate wurden Gruppenarbeiten, Vorträge/

Inputs und die Verwendung von Arbeitsblät-

tern angeführt.  

Die AG Strafvollzug und Bewährungshilfe hat

im Jahr 2021 Qualitätskriterien und Stan-

dards veröffentlicht, nach denen die Mitglie-

der ihre Arbeit gestalten. Hierbei wird ein

Augenmerk auf die Vielfalt an verwendeten

Methoden und deren Anpassung für ver-

schiedene Situationen gelegt (AG Strafvoll-

zug und Bewährungshilfe 2021, 25). Die



Notwendigkeit eben dieser Vielfalt von For-

maten und Ansätzen wird auch in anderen

Publikationen in Anbetracht des hochkom-

plexen Themenfeldes und der individuellen

Spezifika betont (Schwarzloos u. a. 2022;

Hoffmann u. a. 2017). Die meisten der be-

schriebenen Maßnahmen scheinen mit Blick

auf die dargestellte Methoden- und Format-

vielfalt sowie die diversen pädagogischen

Ansätze auf allen drei Präventionsebenen

dieser Forderung nach Ausdifferenzierung

nachzukommen. 
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Maßnahmensetting

Ein Blick auf das Maßnahmensetting zeigt,

dass sowohl Einzel- als auch Gruppenfor-

mate zum Einsatz kommen. Die Auswertung

bezieht sich an dieser Stelle ausschließlich

auf die Arbeit mit Inhaftierten/Proband-

*innen der Bewährungshilfe/Maßregelvoll-

zugspatient*innen. Es konnten insgesamt 70

Maßnahmen berücksichtigt werden. Insge-

samt 15 ortsübergreifende Maßnahmen fin-

den ausschließlich im Einzelsetting und acht

ausschließlich im Gruppensetting statt. Am

häufigsten genannt wurde allerdings die

Kombination von beiden Formaten. Insge-

samt bei 22 der ortsübergreifenden Maß-

nahmen wurden sowohl Einzel- als auch

Gruppensettings benannt. Die beschriebe-

nen Maßnahmen einzelner Einrichtungen

finden überwiegend im Rahmen von Grup-

pensettings statt (insgesamt 17). Nur bei drei

Maßnahmen wurde die Umsetzung aus-

schließlich im Einzelsetting benannt und bei

sieben eine Kombination beider Formate.

Dies verdeutlicht, dass es je nach Maßnahme

und Bedürfnis der adressierten Person sinn-

voll ist, sowohl im Einzelsetting als auch in

der Gruppe mit Inhaftierten/Proband*innen

der Bewährungshilfe/Maßregelvollzugspa-

tient*innen zu arbeiten. Die Gruppengrößen

belaufen sich bei der Zielgruppe der Inhaf-

tierten/Proband*innen der Bewährungs-

hilfe/Maßregelvollzugspatient*innen meist

auf vier bis maximal 15 Teilnehmende, wobei

letzteres eher die Ausnahme zu sein scheint.

Im Rahmen der Fortbildungsangebote für

Fachkräfte wurden Gruppengrößen von un-

gefähr zwölf bis 20 Teilnehmer*innen be-

schrieben.  

Betrachtet man die angegebene Dauer der

Maßnahmen, ergibt sich folgendes Bild:

Gruppenmaßnahmen für Inhaftierte/Pro-

band*innen der Bewährungshilfe und Maß-

regelvollzugspatient*innen finden oft einmal

pro Woche oder alle zwei Wochen für unge-

fähr drei Stunden statt und erstrecken sich

über einen Zeitraum von mehreren Wo-

chen/Monaten. Außerdem bestehen einige

Angebote (zum Beispiel freie Gesprächs-

gruppen für Inhaftierte und Maßregelvoll-

zugspatient*innen im Rahmen der Maßnah-

men einzelner Einrichtungen), die einmal im

Monat und ohne Enddatum stattfinden.

Hierbei wurde durch ein*e Vertreter*in einer

ortsübergreifenden Maßnahme darauf hin-

gewiesen, dass sich die Dauer der Gruppen-

angebote nach den Möglichkeiten der An-

stalten richte und nicht danach, was pädago-

gisch sinnvoll sei. Einige Vertreter*innen

ortsübergreifender Maßnahmen (Distanzie-

rungsberatung, Maßnahmen der Resoziali-

sierung) gaben außerdem an, langfristig,

unbegrenzt oder über mehrere Jahre in

einem Fall tätig zu sein. Bei den Angeboten

für Fachkräfte variiert die Dauer zwischen
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zweistündigen oder eintägigen Fortbildun-

gen sowie Intensivcoachings und Beratungen,

die sich über einen unbestimmten Zeitraum

erstrecken und nach Bedarf oder in regelmä-

ßigen Abständen von einigen Wochen statt-

finden. Mehrfach wurde auch ein Format

benannt, bei dem nach einer initialen inten-

siven Schulungszeit weitere Unterstützung

nach Bedarf durch ortsübergreifende Maß-

nahmen für die Fachkräfte angeboten wird. 

Der überwiegende Anteil der beschriebenen

Maßnahmen findet in Präsenz statt. Nur ein

kleiner Anteil beschreibt auch digitale For-

mate. Eine Maßnahme mit der Zielgruppe

der Inhaftierten/Proband*innen der Bewäh-

rungshilfe gestaltet sich ausschließlich digital.

Ebenfalls wurde eine Maßnahme mit der Ziel -

gruppe des justiziellen Fachpersonals iden -

tifiziert, die ausschließlich im digitalen Raum

stattfindet. Allgemein erfolgte mehrfach der

Hinweis, dass im Rahmen der Corona-Pan-

demie auf digitale Vorgehensweisen ausge-

wichen wurde, insbesondere im Rahmen der

Angebote für Fachkräfte. In einzelnen Fällen

wurde hier ein eher geringes Interesse sei-

tens der Zielgruppe (Fachkräfte des Justiz-

vollzugs und der Bewährungshilfe) beschrie-

ben. Das Angebot wurde daraufhin als unge-

eignet bewertet und eingestellt. Ein ange-

führter Grund hierfür war auch die mangel-

nde technische Ausstattung vor Ort.

Fokuspunkt

Digitalisierung

Mit Blick auf die Digitalisierung sind diverse

Aspekte zu betrachten: Zum einen ist eine

grundlegende Kompetenz im Umgang mit

digitalen Medien wichtig für die Resoziali -

sierung von Inhaftierten/Patient*innen des

Maßregelvollzugs und Proband*innen der

Bewährungshilfe. Reschke (2022) sieht Me-

dien- kompetenz als „zwingenden Bestand-

teil von zukunftsfähigen Resozialisierungs-

konzepten“ (152). Eine solche Kompetenz

kann bei der Nutzung von digitalen Angebo-

ten im Rahmen der Extremismusprävention

und Deradikalisierung erlernt und gefestigt

werden.

Darüber hinaus haben digitale Ansätze das

Potenzial, langfristig finanzielle, personelle

und zeitliche Ressourcen zu sparen. Insbe-

sondere in Flächenländern sehen sich bera-

tende Mitarbeitende von Projekten der

Extremismusprävention, Deradikalisierung

und angrenzender Arbeitsfelder teils sehr

langen Fahrtstrecken gegenüber, wenn ver-

schiedene Strafvollzugsanstalten angefah-

ren werden müssen. Ein*e Vertreter*in der

Zivilgesellschaft beschrieb, dass in Anbe-

tracht steigender Fahrtkosten die Träger fi-

nanziell mehr belastet seien. Es gilt hier,

angemessene Lösungswege zu finden. Vi-

deotelefonie oder der Austausch via Email

können an dieser Stelle Abhilfe schaffen.

Diesen Angeboten wird jedoch auch mit

einer gewissen Skepsis begegnet: Ein*e Ver-

treter*in einer zivilgesellschaftlichen Maß-

nahme berichtete, dass digitale Formate den

Aufbau einer Arbeitsbeziehung erschwer-

ten. Diese Skepsis und Kritik wird immer

wieder bei der Auseinandersetzung mit



Möglichkeiten zur Digitalisierung, nicht nur

im Bereich der Extremismusprävention und

Deradikalisierung, laut. Ein*e Vertreter*in

einer zivilgesellschaftlichen Maßnahme be-

schrieb ebenfalls, dass die Teilnehmer*innen

(Proband*innen der Bewährungshilfe) per-

sönliche Treffen gegenüber digitalen Mög-

lichkeiten präferierten. Hier müssen Vor-

und Nachteile gegeneinander abgewogen

werden. Empfehlenswert ist es jedoch,

möglichen Kompromissen Chancen zur Er-

probung zu geben; so wären hybride Mo-

delle, bei denen jedes zweite oder dritte

Treffen digital stattfindet, denkbar, um zeit-

liche und finanzielle Ressourcen zu schonen,

ohne dabei persönliche Treffen vor Ort voll-

ständig zu unterbinden. 

In Einzelfällen wird von ersten erfolgreichen

Forschungsprojekten zur Etablierung von di-

gitalen Medien im Justizvollzugssystem be-

richtet (Reschke 2022, 153). Gleichzeitig ist

die Ausstattung diesbezüglich in den einzel-

nen Einrichtungen, nach Berichten im Rah-

men dieser Erhebung, ausbaufähig. Diese,

und auch die räumlichen Begebenheiten vor

Ort, sind jedoch elementar für die erfolgrei-

che Umsetzung von digitalen Angeboten –

so auch der Konsens der Ergebnisdiskussion

mit den Mitgliedern der AG Strafvollzug und

Bewährungshilfe. Je nach Haftanstalt oder

Maßregelvollzug sind unterschiedlich viele

digitale Endgeräte vorhanden. Hierbei muss

zudem bedacht werden, dass auch für das

Führen eines Gesprächs zum Beispiel via Vi-

deotelefonie mit Mitarbeitenden externer

Maßnahmen nicht nur ein geeignetes End-

gerät, sondern auch ein gesonderter Raum

zur Verfügung stehen sollte, um den Inhaf-

tierten einen geschützten Rahmen zum

Sprechen zu ermöglichen. Bevor eine poten-

zielle finanzielle Entlastung durch digitale

Lösungen greifen kann, stehen also zunächst

notwendige Investitionen bevor. 

Nicht außer Acht gelassen werden dürfen

hierbei Aspekte der Sicherheit. So stehen di-

gitale Lösungen den erhöhten Sicherheits-

ansprüchen der Einrichtungen gegenüber,

während ebenfalls Aspekte des Datenschut-

zes bedacht werden müssen. Der Zugang für

Proband *innen der Bewährungshilfe zu

Internet und technischen Endgeräten er-

scheint in diesem Zusammenhang weniger

komplex, jedoch müssen auch hier Themen

der Compliance bezüglich digitaler Trainings-

programme sichergestellt und Hürden beim

Vertrauens- und Beziehungsaufbau während

der Verwendung digitaler Kommunikation

überwunden werden.

Auf Grundlage der in dieser Erhebung ge-

sammelten Daten kann festgehalten wer-

den, dass zwar erste digitale Umsetzungen

erprobt wurden und werden, diese jedoch

mit einer gewissen Skepsis durch Teilneh-

mende und Umsetzende wahrgenommen

und in Teilen abgelehnt wurden. Es gilt dem-

nach, sich dieser Skepsis zu widmen und An-

sätze, im besten Fall gemeinsam mit den

Zielgruppen (Fachkräfte als auch Inhaf-

tierte/Proband*innen der Bewährungshilfe

und Maßregelvollzugspatient*innen), zu ent-

wickeln. Darüber hinaus gilt es, die ebenfalls

zugrundeliegende Problematik der mangeln-

den technischen Ausstattung und die zeitli-

che und personelle Ressourcenknappheit zu

adressieren, um ein Gelingen neuer digitaler

Ansätze mit den damit einhergehenden Vor-

teilen möglich zu machen. 
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07 Hürden 

und (langfristige) 

Zusammenarbeit 



Eine überwiegende Mehrheit der Vertreter-

*innen der ortsübergreifenden Maßnahmen

und der Maßnahmen einzelner Einrichtun-

gen haben durch die Corona-Pandemie ent-

standene Einschränkungen beschrieben

(siehe Abbildung 15).

In der Beschreibung von vier Maßnahmen

wurde explizit angegeben, dass Einschrän-

kungen bis zum Erhebungszeitpunkt (4.

Quartal 2022) vorhanden waren. Die weite-

ren Angaben beziehen sich auf einen vergan-

genen Zeitraum oder enthalten keine kon-

krete Zeitangabe. Die Vertreter*in einer

Maßnahme gab an, dass sich Einschränkun-

gen bei der Arbeit mit den Inhaftierten, nicht

jedoch in der Arbeit mit Fachkräften, erge-

ben hätten. 

Die Vertreter*innen der Einrichtungen der

Regelstrukturen sowie die Vertreter*innen

externer Maßnahmen benennen hierbei

unter anderem die zeitweise bundesweit

geltenden Regelungen bzgl. der Masken-

pflicht und die Einhaltung von Mindestab-

ständen. 

Bezüglich der Gespräche und Maßnahmen -

aktivitäten wurden demnach schlechtere

Bedingungen, wie zum Beispiel die Kommu-

nikation über Gegensprechanlagen mit

Trennscheiben, geschildert. Durch die beste-

henden Regelungen und Kontaktbeschrän-

kungen kam es außerdem in mehreren Fällen

zu Einschränkungen des Zutritts oder auch

zum vollständigen Zutrittsverbot in die ver-

schiedenen Einrichtungen. Die Folge hiervon

waren verzögerter Maßnahmenbeginn oder

auch das vollständige Erliegen von bestimm-

ten Projektaktivitäten. Häufig benannt wur-

den explizit die Maßnahmen, die im Rahmen

von Gruppensettings stattfinden; diese sind

in Teilen gänzlich ausgefallen oder wurden in

kleineren Gruppen als ursprünglich geplant

umgesetzt, was wiederum mehr personelle

Res- sourcen beanspruchte. 

Ein*e Vertreter*in einer zivilgesellschaftli-

chen Maßnahme wies darauf hin, dass die

pandemiebedingten Regelungen den Bezie-

hungsaufbau zu den Teilnehmer*innen er-

schwerten. Die Teilnehmer*innen hätten

diese jedoch bereitwillig in Kauf genommen,
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Abbildung 15. Anzahl berücksichtigter Maßnahmen = 62; Anzahl keine Angabe/nicht zutreffend = 33. 

Nein/nicht wirklich

Ja (in Vergangenheit/bis heute)

6 3

31 22

Einschränkungen durch Corona-Pandemie

Ortsübergreifende Maßnahmen Maßnahmen einzelner Einrichtungen



um einen Ausfall oder Abbruch von Maßnah-

men zu vermeiden. 

Darüber hinaus wurde durch Einrichtungen

des Justiz- und des Maßregelvollzugs berich-

tet, dass innerhalb dieser eine Kohorteniso-

lation stattgefunden habe und dementspre-

chend nur Inhaftierte/Patient*innen einer

einzelnen Station zeitgleich an Maßnahmen

teilnehmen konnten. Auch im Rahmen der

Arbeit mit Fachkräften wurde beschrieben,

dass zum Beispiel weniger Fallsupervisionen

stattfinden konnten als üblich. 

Als Reaktion auf diese Einschränkungen schil-

derten die Vertreter*innen einiger Maßnah-

men auch abgewandelte Angebotsformate,

indem unter anderem zeitweise auf digitale

Lösungen oder Telefongespräche umgestie-

gen wurde. Ein*e Vertreter*in einer Maß-

nahme berichtete außerdem von der Neuein-

führung einer Art Newsletter für die Inhaftier-

ten, der auf großen Zuspruch gestoßen sei. 

Ergänzend wurden im Rahmen dieser Ab-

frage der generelle Personal- und Zeitman-

gel innerhalb der Anstalten, auch

unabhängig von der Corona-Pandemie, an-

geführt. Dieser führe dazu, dass Maßnah-

men für Bedienstete zwar angeboten, aber

nicht wahrgenommen würden. 

Auffällig im Rahmen der Erhebung war, dass

die geschilderten Einschränkungen in Um-

fang und Dauer sehr verschieden waren. So

wurden Unterschiede nicht nur zwischen

den Ländern, sondern auch zwischen einzel-

nen Einrichtungen im selben Bundesland

festgestellt. Die Wahrnehmung von Will -

kürlichkeit wurde im Rahmen der Ergeb -

nisdiskussion mit den Mitgliedern der AG

Strafvollzug und Bewährungshilfe geteilt und

bestätigt. Dies geht einher mit der bereits

angeführten Äußerung eine*r Vertreter*in

der Einrichtungen der Regelstrukturen, dass

das Gelingen von Maßnahmen stark ab -

hängig vom persönlichen Engagement Ein-

zelner sei. 
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Gar nicht gedeckt

Eher nicht gedeckt

Eher gedeckt

Völlig gedeckt

30

3

1

7

Geäußerter Bedarf durch Vertreter*innen von Einrichtungen der Regelstrukturen

Abbildung 16. Anzahl berücksichtigter Fragebögen = 41; Anzahl keine Angabe = 9. Es sind nur die

Antworten enthalten, die durch die Vertreter*innen der Einrichtungen der Regelstrukturen selbst ge-

geben wurden. 



Es wurde ausgeführt, welcher Bedarf bezüg-

lich einzelner Themenfelder und Präventi-

onsebenen im Feld der Extremismusprä-

vention, Deradikalisierung und angrenzen-

der Arbeitsfelder besteht. Ebenfalls durch

den Fragebogen abgefragt wurde die allge-

meine Bedarfsabdeckung im Hinblick auf

Extremismusprävention, Demokratieförde-

rung und Vielfaltgestaltung. Bei der Interpre-

tation der Grafik (siehe Ab bildung 16) ist

darüber hinaus wichtig zu beachten, dass le-

diglich vier der Einrichtungen an dieser Stelle

explizit keine Maßnahmen zur Extremis -

musprävention beschrieben haben. In allen

anderen Fällen wurden Maßnahmen be-

schrieben, die entweder durch externe An-

bieter*innen durchgeführt oder im Rahmen

der Maßnahmen der Regelstrukturen selbst

stattfinden und dem Themenfeld der Extre-

mismusprävention, Deradikalisierung und

angrenzender Arbeitsfelder zugeordnet

wurden. 

Behält man diese Einordnung im Hinterkopf,

kann festgehalten werden, dass die Vertre-

ter*innen der Einrichtungen mit einer über-

wiegenden Mehrheit einen eher gedeckten

Bedarf beschreiben. Acht Einrichtungen der

Regelstrukturen beschreiben darüber hinaus

einen gar nicht oder eher nicht gedeckten

Bedarf (siehe Abbildung 16). 

Die Bedarfsabfrage bei den ortsübergreifen-

den Maßnahmen konnte nicht quantitativ

ausgewertet werden, da die Angabe bezüg-

lich der Bedarfsabdeckung sowohl auf die ei-

genen Maßnahmen als auch auf die gesamte

Abdeckung des Bedarfs im Allgemeinen be-

zogen wurde. Insgesamt kann jedoch fest -

gestellt werden, dass eine große Zurück-

haltung bei der Antwort auf die Bedarfsab-

frage vorhanden war. So machte eine Viel-

zahl der externen Träger keine Angabe oder

ordnete diese ergänzend durch die zur Ver-

fügung stehenden offenen Textfelder ein.

Dies scheint auch eine Konsequenz der Co-

rona-Pandemie zu sein. In der Ergebnis -

diskussion mit den Mitgliedern der AG Straf-

vollzug und Bewährungshilfe wurde hierzu

ausgeführt, dass die durch die Corona-Pan-

demie entstandenen Verzögerungen und

Ausfälle eine Einschätzung des Bedarfs

schwierig machten und dass es jetzt, nach

dem Fallen vieler zuvor geltender Einschrän-

kungen, gilt, sich ein Bild von den etablierten

Maßnahmen zu machen. 

Ebenfalls wurde auf die Problematik einer

umfassenden Einschätzung auf Grundlage

einer unübersichtlichen Vielfalt von vorhan-

denen Maßnahmen hingewiesen. Diese Äu-

ßerung geht inhaltlich mit den Angaben

anderer Befragter einher. Es wurde weiter-

gehend angemerkt, dass bei der Einschät-

zung von gedecktem oder nicht gedecktem

Bedarf das Vorhandensein von Maßnahmen

nicht gleichgesetzt werden dürfe mit der tat-

sächlichen Nutzung dieser. Im Rahmen der

Rückmeldungen durch einzelne Ministerien

wird ein gedeckter Bedarf sowie die Offen-

heit für die Akquise neuer Maßnahmen bei

einer Änderung des Bedarfsstands bezüglich

des Umfangs als auch des Themenfelds be-

schrieben. 
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Vertreter*innen von insgesamt 75 Maßnah-

men äußerten sich bezüglich der Finanzie-

rungsform der beschriebenen Maßnahme.

Die meisten ortsübergreifenden Maßnah-

men, insgesamt 60, gaben an, mitunter

durch öffentliche Mittel finanziert zu wer-

den. Öffentliche Mittel bezeichnen hierbei

auch die Finanzierung durch Förderpro-

gramme des Landes oder des Bundes. Diese

Form der Finanzierung wurde in 30 Fällen

explizit benannt. Hierbei gibt es Einzelfälle,

bei denen sowohl eine Finanzierung durch

ein Landes- als auch Bundesprogramm be-

nannt wurden. Ein großer Anteil der Finan-

zierung durch ein Förderprogramm entfällt

auf das Bundesprogramm Demokratie Leben!.

Außerdem wurden im Rahmen von öffent -

lichen Mitteln namentlich staatliche För -

derungen, Staatshaushalt, Haushalt der

Vollzugseinrichtung, institutionelle Förde-

rung durch das Land, Landeshaushalt/Lan-

desmittel und die Finanzierung durch

Landesbehörden/Senatsverwaltungen oder

Landesministerien benannt. Hinzu kommen

neun ortsübergreifende Maßnahmen, für

die angegeben wurde, dass diese auch mit

Hilfe sonstiger Mittel finanziert und umge-

setzt wurden. Sonstige Mittel bezeichnen

Finanzierung durch Bußgelder, Stiftungen,

Spenden oder Mitglieds- bzw. Teilnahme-

beiträge. Vertreter*innen einzelner Einrich-

tungen gaben fast ausschließlich öffentliche

Mittel an. 31 Vertreter*innen von ortsüber-

greifenden Maßnahmen äußerten sich au-

ßerdem explizit zu der Frage, ob es sich bei

der Finanzierung der Maßnahme um eine

Mischfinanzierung handelt. Dies wurde

durch eine überwiegende Mehrheit, insge-

samt 21, bejaht.

Mit Blick auf die Förderdauer der Maßnah-

men ergibt sich ein heterogenes Bild. Bei

den übergreifenden Maßnahmen der Zivil-

gesellschaft handelt es sich in den meisten

Fällen um Modellprojekte, die entsprechend

zeitlich begrenzt sind und oft einer jährli-

chen Neubeantragung bedürfen. Auf Grund-

lage dessen, dass diverse Maßnahmen

enthalten sind, die im Rahmen des Bundes-

programms Demokratie Leben! gefördert wer-

den, bezieht sich die Angabe zur Förderung

in einigen Fällen auf den konkreten Zeitraum

von fünf Jahren. Ein ebenfalls nicht unerheb-

licher Anteil der übergreifenden Maßnah-

men findet bereits seit fünf oder mehr

Jahren statt. Hierunter sind sowohl zivilge-

sellschaftliche als auch staatliche Maßnah-

men zu finden. 

Mehrere Vertreter*innen von Maßnahmen

der Zivilgesellschaft gaben darüber hinaus

an, dass eine Fortführung geplant, bezie-

hungsweise gewünscht sei oder eine Verste-

tigung angestrebt werde.

Bezüglich der Frage, ob bereits Maßnahmen

geplant sind, die in naher Zukunft anlaufen,

wurde in den meisten Fällen die bereits be-

schriebene Planung einer Fortführung der

aktuell laufenden Maßnahmen angegeben;

darüber hinaus wurden kleinere neue Einzel-

maßnahmen im Rahmen der Projektarbeit

benannt (zum Beispiel Neuerung durch E-

Learning-Anteile). Inhaltliche Neuerungen

wurden ebenfalls in einzelnen Fällen be-

schrieben. Hierbei lag der Fokus unter ande-

rem auf Antisemitismus, anderen Formen

Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit

und Inhalten mit Bezug auf verschiedene Re-

60

Finanzierung – die Grundlage der Arbeit 



ligionen. Im Rahmen von Maßnahmen ein-

zelner Einrichtungen wurde zum Beispiel die

Besichtigung einer Synagoge im kommen-

den Jahr benannt. 
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Fokuspunkt

Verstetigung und langfristige/wiederholte

Zusammenarbeit

Im Rahmen der Erhebung wurde mehrfach

darauf hingewiesen, dass aktuelle Maßnah-

men nicht ausreichend verankert bzw. finan-

ziell abgesichert seien. Eine Verstetigung der

Angebote und regelmäßige sowie sich wie-

derholende Maßnahmen wurden sowohl

durch Vertreter*innen ortsübergreifender

Maßnahmen als auch durch Vertreter*innen

einzelner Einrichtungen als wünschenswert

benannt. Das besondere Feld des Strafvoll-

zugs, der Bewährungshilfe und des Maßre-

gelvollzugs zeichnet sich auch durch den

hohen Anspruch an und die Priorisierung

von Sicherheit und damit zusammenhängen-

den, teils beschwerlichen und langwierigen,

Prozessen aus: Neue Maßnahmen zu eta -

blieren, bedeutet mitunter einen großen

zeitlichen Aufwand für beide Seiten (Vertre-

ter*innen externer ortsübergreifender Maß-

nahmen und Ansprechpersonen der einzel-

nen Einrichtungen). Das verschärft bereits

bestehende Probleme durch Personalman-

gel und fehlende zeitliche Ressourcen. Im

Rahmen der Erhebung wurde die Notwen-

digkeit von gesicherten Kooperationen mit

den betreffenden Einrichtungen der Regel-

strukturen zur Sicherung der Durchführung

von Maßnahmen betont. In diesem Zusam-

menhang wurden auch die bestehenden

Förderbegrenzungen bezüglich der Dauer

von Projekten kritisiert und auf deren nega-

tive Auswirkungen auf die Beziehungsarbeit

mit Inhaftierten/Proband*innen der Bewäh-

rungshilfe/Maßregelvollzugspatient*innen,

aber auch mit Netzwerkpartner*innen, hin-

gewiesen. Die langfristige Zusammenarbeit

mit gefährdeten/radikalisierten Personen ist

ein wichtiger Bestandteil der Arbeit vieler

Beratender (siehe hierzu auch Fokuspunkt

Übergangsmanagement). Mehrfach wurden

im Rahmen der Erhebung auch die stärkere

Einbindung der Maßnahmen in die Regel-

strukturen erwähnt. 

Diesen Angaben zufolge besteht sowohl bei

Vertreter*innen externer Maßnahmen als

auch Vertreter*innen der Einrichtungen der

Regelstrukturen Interesse an langfristiger

und intensiver Zusammenarbeit; diese gilt

es, durch entsprechende Förderrichtlinien

und Finanzierungsformen zu ermöglichen. 
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Diese Erhebung hat das Ziel, mit einem

weitgefassten Blick zu verstehen, welche

Maßnahmen im Themenfeld der Extremis-

musprävention, Deradikalisierung und in an-

grenzenden Arbeitsfeldern im Strafvollzug,

in der Bewährungshilfe und im Maßregel-

vollzug umgesetzt werden. Mit diesem Blick

gehen Erkenntnisse sowohl für die Zivilge-

sellschaft als auch staatliche Strukturen ein-

her. Die Landschaft ist vielfältig und hat sich

im Verlauf der Jahre weiterentwickelt. Fo-

kuspunkte haben sich verändert, andere

sind neu hinzugekommen. Im Rahmen die-

ser Erhebung wurden einige Fokuspunkte

identifiziert, die im Folgenden noch einmal

in aller Kürze dargestellt werden. 

Fokuspunkte Niedrigschwelligkeit und Nachteilsvermeidung

Bei der Implementation von Maßnahmen für Inhaftierte/Proband*innen der Bewährungshilfe

und Maßregelvollzugspatient*innen ist die Nachteilsvermeidung und der Fokus auf Niedrig-

schwelligkeit zu priorisieren.

Fokuspunkt Maßregelvollzug

Der Maßregelvollzug zeigt sich durch seine besondere Zuständigkeit als Sonderfall. Es gilt, Ko-

operationen zwischen den Akteur*innen der Extremismusprävention und Deradikalisierung

sowie dem medizinischen und therapeutischen Personal anzustreben, um vorhandene Fälle ra-

dikalisierungsgefährderter und radikalisierter Personen bestmöglich zu unterstützen. 

Fokuspunkte Bewährungshilfe und Übergangsmanagement

Die Bewährungshilfe sollte, ebenso wie das Übergangsmanagement, stärker in den Fokus ge-

nommen werden, um der vulnerablen Phase von Inhaftierten nach der Entlassung gerecht zu

werden. 

Fokuspunkte Fortbildung und Ausbildung von Fachkräften

Die Fortbildung und Sensibilisierung von Fachkräften der verschiedenen Einrichtungen ist ele-

mentar für die erfolgreiche Umsetzung von Präventions- und Deradikalisie- rungsmaßnahmen.

Verschiedene berufliche Vorrausetzungen und gegebenenfalls persönliche Vorbehalte sowie

fehlende personelle und zeitliche Ressourcen müssen dabei mitbedacht werden. 



Fokuspunkte adressierte Altersgruppen und Frauen

Junge Menschen stellen nach wie vor einen Großteil der adressierten Zielgruppe dar, ältere Per-

sonen sollten jedoch ebenfalls in den Blick genommen werden. Gleiches gilt, in Anbetracht der

überwiegend männlich dominierten Zielgruppe, für Frauen.

Fokuspunkt Seelsorge

Eine absolute Trennung von Seelsorge und Extremismusprävention ist in der Praxis nicht um-

setzbar. Seelsorge sollte dennoch nicht als rein extremismuspräventive Maßnahme gewertet

werden, sondern strukturell mit Blick auf alle Religionsgemeinschaften etabliert werden. 

Fokuspunkte Queer*feindlichkeit/Antisemitismus/

Islam- und Muslim*innenfeindlichkeit/Misogynie

Die gelisteten Themen sind mindestens genauso vielschichtig wie relevant und sollten basierend

auf den geäußerten Bedarfen stärker in den Fokus genommen werden. 

Fokuspunkte psychische Störungen und Drogenkonsum

Bezüglich psychischer Störungen und Suchterkrankungen bzw. Drogenkonsum ist ein Anstieg

bei den Inhaftierten zu verzeichnen. Dieser wirkt sich unmittelbar auf die Arbeit der verschie-

denen Akteur*innen aus. Es gilt, die Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen zu ver-

schränken, einen Austausch zu fördern und beidseitig zu sensibilisieren. 

Fokuspunkt qualifiziertes Personal

Die Kombination von Extremismus und Strafvollzug/Bewährungshilfe/Maßregelvollzug ist äu-

ßerst komplex und anspruchsvoll. Hier braucht es qualifiziertes Personal, das entsprechend ge-

schult, gefördert und unterstützt werden sollte. 

Fokuspunkt Evaluationen

Die Umsetzung von Maßnahmen zur Evaluation und Qualitätssicherung gestaltet sich sehr he-

terogen. Hier besteht Bedarf an Anleitung und Unterstützung, der verschiedene Interessen sinn-

haft verbinden sollte. 
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Fokuspunkt Digitalisierung

Digitalisierung kann finanzielle und personelle Entlastungen bringen. Maßnahmen müssen mit

Blick auf die bestehende Skepsis von Projektmitarbeitenden und potenziellen Teilnehmenden

und möglichen Herausforderungen unter Einbezug dieser Personengruppen entwickelt werden. 

Fokuspunkte Verstetigung und langfristige Zusammenarbeit

Insbesondere für primärpräventive Angebote besteht eine Offenheit und Bereitschaft zur Um-

setzung von Maßnahmen der Extremismusprävention und Deradikalisierung seitens der Regel-

strukturen. Hierbei sind, durch die Vertreter*innen der Regelstrukturen und die Vertreter*innen

der externen Maßnahmen, langfristige und wiederholbare Projekte gewünscht, die auf einer

etablierten Zusammenarbeit fußen und weitergehend in Regelstrukturen integriert werden.
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Die untenstehenden Angebote sind überwie-

gend in Justizvollzug, Bewährungshilfe und/

oder Maßregelvollzug zu finden. Es handelt

sich um Angebote der Extremismuspräven-

tion, Deradikalisierung sowie angrenzender

Arbeitsfelder, die entsprechend dem Haupt-

durchführungsort der Umsetzung aufgelistet

sind. Kleinere Maßnahmen einzelner Einrich-

tungen der Regelstrukturen sind nicht inklu-

diert. In Ergänzung zu den im ersten Teil

beschriebenen Maßnahmen sind hier auch

Projekte und Angebote gelistet, die im Rah-

men der Erhebung identifiziert, aber aus Zeit-

und/oder Kapazitätsmangel nicht beschrie-

ben werden konnten oder nach dem Auswer-

tungszeitraum benannt wurden. Diese

Auflistung stellt keine erschöpfende Darstel-

lung aller Angebote im Themenfeld dar. 

Auflistung der externen und ortsübergreifenden Maßnahmen

Bundesland

Baden-

Württemberg 

Bayern 

Projektname/

Angebotsbeschreibung 

Ausstiegsberatung – Gemeinsam

das Ende zum Anfang machen 

Fortbildungen für Fachkräfte  

Bayerisches Aussteigerprogramm  

Beratung und Bildung 

Unterstützungsangebot für 

Fachkräfte  

Träger-/Institutions-/

Behördenname 

Kompetenzzentrum gegen Extre-

mismus in Baden-Württemberg

(konex) 

Landesbildungszentrum Deradi-

kalisierung (LBZ Derad) im Kom-

petenzzentrum gegen

Extremismus in Baden-Württem-

berg (konex) 

Bayerische Informationsstelle

gegen Extremismus (BIGE) 

Bayerische Informationsstelle

gegen Extremismus (BIGE) 

Zentrale Koordinierungsstelle für

Maßnahmen gegen Extremismus

(ZKE) 

Staatliche Projekte und Angebote 
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Bundesland

Hessen 

Niedersachsen 

Nordrhein-

Westfalen 

Rheinland-Pfalz 

Sachsen-Anhalt 

Projektname/

Angebotsbeschreibung 

IKARus Hessen 

Unterstützungs- und Ausbil-

dungsangebote für Fachkräfte

Themenspezifische Inhalte des

Aus- und Fortbildungsangebots

für Fachkräfte

Aktion Neustart – das Ausstei-

gerprogramm „Extremismus“ 

Aussteigerprogramm Islamismus 

(API) 

Aussteigerprogramm Left 

Spurwechsel – Aussteigerpro-

gramm 

Beratungsstelle SALAM gegen is-

lamistische Radikalisierung 

Rückwege – Beratung für junge

Menschen auf der Schwelle zum

Rechtsextremismus 

EXTRA – Extremismus-Ausstieg

in Sachsen-Anhalt  

Themenspezifische Inhalte des

Fortbildungsprogramms für Be-

dienstete des Landes Sachsen-

Anhalt 

Träger-/Institutions-/

Behördenname 

Geschäftsstelle im Hessischen

Landeskriminalamt 

NeDiS – Netzwerk zur Deradika-

lisierung im Strafvollzug (Hessi-

sches Ministerium der Justiz) 

H. B. Wagnitz-Seminar 

Niedersächsisches Ministerium

für Inneres und Sport, Abteilung

5 Verfassungsschutz, Prävention 

Ministerium des Innern des Lan-

des Nordrhein-Westfalen 

Ministerium des Innern des Lan-

des Nordrhein-Westfalen 

Ministerium des Innern des Lan-

des Nordrhein-Westfalen 

Landesamt für Soziales, Jugend

und Versorgung  

Landesamt für Soziales, Jugend

und Versorgung 

Ministerium für Inneres und

Sport des Landes Sachsen-Anhalt 

Aus- und Fortbildungsinstitut

Sachsen-Anhalt 
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Bundesland

Baden-

Württemberg 

Bayern  

Berlin 

Projektname/

Angebotsbeschreibung 

Nachspielzeit – Fußball im Fokus

politischer Bildung 

PräWo Justiz – Workshop-Reihe

im Justizvollzug für junge radika-

lisierungsanfällige Inhaftierte 

spiel.raum – Prävention von

Hasskriminalität und 

Extremismus 

Beratungsstelle Bayern 

CHANGE! Bildungsprogramm für

ideologisch gefährdete Jungen

und junge Männer 

ReStart – Workshops zur Islamis-

mus-/Extremismusprävention für

junge Strafgefangene 

Denkzeit – JVA in den Berliner

Haftanstalten 

JUST X Berlin – Prävention und

Deradikalisierung im Berliner

Strafvollzug und in der 

Bewährungshilfe  

Mobile Beratung gegen Rechts-

extremismus Berlin (MBR) 

Präfix R® Coaching für Eltern in

Haft – Berlin 

Träger-/Institutions-/

Behördenname 

Sozialberatung Stuttgart e. V.;  

Fanprojekt Stuttgart e. V. 

Violence Prevention Network

gGmbH 

Sozialberatung Stuttgart e. V.;  

Inside Out e. V. 

Violence Prevention Network

gGmbH  

POWER for PEACE (PfP) e. V. 

Mansour-Initiative für Demokra-

tieförderung und Extremis -

musprävention (MIND) GmbH 

Denkzeit-Gesellschaft e. V. 

Violence Prevention Network

gGmbH;

Denkzeit-Gesellschaft e. V.  

Verein für Demokratische Kultur

in Berlin e. V. (VDK) 

ifgg – Institut für genderreflek-

tierte Gewaltprävention gGmbH  

Zivilgesellschaftliche Projekte und Angebote 
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Bundesland

Berlin

Brandenburg 

Berlin, 

Brandenburg 

Bremen 

bundesweit 

Hamburg 

Projektname/

Angebotsbeschreibung 

ZwischenWelten 

Denkzeit in den Justizvollzugs -

anstalten Wriezen und Luckau-

Duben 

Exchange Brandenburg – Mobile

Maßnahmen zur Prävention und

Deradikalisierung in Strafvollzug

und Bewährungshilfe 

inside.out 

EUTEx

Legato Bremen  

Wanderausstellungsprojekte in

Justizvollzugsanstalten (Wander-

ausstellung „Lasst mich ich selbst

sein“ – Anne Franks Lebens -

geschichte) 

Fortbildung: „Antisemitismus im

Strafvollzug wirksam begegnen“ 

Legato/ Kurswechsel Präjus 

Träger-/Institutions-/

Behördenname 

Gangway e. V. – Verein für 

Straßensozialarbeit in Berlin;  

Jugendstrafanstalt Berlin 

Denkzeit-Gesellschaft e. V. 

Violence Prevention Network

gGmbH; 

cultures interactives e. V. – 

Verein zur interkulturellen Bil-

dung und Gewaltprävention 

ifgg – Institut für genderreflek-

tierte Gewaltprävention gGmbH

oiip - Österreichisches Institut

für Internationale Politik / Aus-

trian Institute for International

Affairs

Ambulante Maßnahmen Altona

e. V. (AMA e. V.) 

Anne Frank Zentrum e. V.  

Anne Frank Zentrum e. V.  

CJD Hamburg; 

Ambulante Maßnahmen Altona

e. V. (AMA e. V.) 
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Bundesland

Hessen  

Mecklenburg-

Vorpommern 

Niedersachsen 

Projektname/

Angebotsbeschreibung 

Das Blickwechsel-Training im

Justizvollzug Hessen 

Hip Hop – mal anders 

KOgEX Hessen 2.0 – Kompetenz

gegen Extremismus in Justizvoll-

zug und Bewährungshilfe 

Ausstiegs- und Distanzierungs-

angebot JUMP 

PräRaDEx – Prävention von Radi-

kalisierung, Distanzierung vom

Extremismus  

Das Blickwechsel-Training in Nie-

dersachsen 

Demokratieförderung durch Er-

werb von Diversitykompetenzen  

Distance – Ausstieg Rechts 

Fokus ISLEX – Mobile Maßnah-

men zur Prävention und Deradi-

kalisierung im niedersächsischen

Strafvollzug und in der 

Bewährungshilfe 

Pyramidentalk – Aktiv gegen 

Verschwörungsnarrative im

Strafvollzug

Träger-/Institutions-/

Behördenname 

Denkzeit-Gesellschaft e. V.  

Freie Künste e. V. 

Violence Prevention Network

gGmbH; 

Freie Künste e. V.; 

Seed – Prävention im Jugend-

strafvollzug/St. Elisabeth-Verein

e. V.  

CJD Nord  

CJD Nord  

Denkzeit-Gesellschaft e. V. 

OYA e. V.  

/ 

Violence Prevention Network

gGmbH 

jetztzeit e. V.



72

Bundesland

Niedersachsen

Nordrhein-West-

falen 

Rheinland-Pfalz 

Saarland 

Sachsen 

Projektname/

Angebotsbeschreibung 

RAUSzeit – Ausstiegshilfe rechts 

180 Grad Wende – Gesprächszir-

kel 

NinA NRW – Zivilgesellschaftli-

che Ausstiegs- und Distanzie-

rungsberatungsstelle 

re:vision  

Wertraum: Demokratiebildung

und Extremismusprävention in

Justizvollzugseinrichtungen und

Bewährungshilfe in Rheinland-

Pfalz  

Yallah Justiz – Radikalisierungs-

prävention im Strafvollzug Saar 

ANLAUF- UND BERATUNGS-

STELLE für straffällig gewordene

Menschen und ihre Angehörigen 

Coffee & Cinema/Der Wert der

Demokratie  

Musik und Farbe hinter Gittern 

PIER 36 – Vollzug in freien For-

men 

Träger-/Institutions-/

Behördenname 

Arbeitsstelle Rechtsextremismus

und Gewalt (ARUG)/Bildungsver-

einigung ARBEIT UND LEBEN

Niedersachsen Ost gGmbH 

180 Gradwende  

RE/init e. V. 

IFAK e. V. – Verein für multikul-

turelle Kinder- und Jugendhilfe -

Migrationsarbeit 

Wertzeug e. V. – Verein für De-

mokratiebildung 

Fitt – Institut für Technologie-

transfer an der HTW des Saarlan-

des gGmbH 

Verein für soziale Rechtspflege

Dresden e. V.    

Phase IV e. V.; Kunst im Gefäng-

nis e. V.;

AG Kurzfilm e. V. 

Outlaw gGmbH 

Verein für soziale Rechtspflege

Dresden e. V. 
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Bundesland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-

Holstein

Thüringen

Projektname/

Angebotsbeschreibung 

Prisma Sachsen – Radikalisierung

erkennen, Deradikalisierung 

begleiten, Kompetenzen bündeln  

Sozialtherapeutische Nachsorge

für Gewalt- und Sexualstraftäter

FRaP – Fachzentrum Radikalisie-

rungsprävention in Vollzug und

Straffälligenhilfe Sachsen-Anhalt 

ZEBRA – Zentren für 

Entlassungshilfe, Beratung, 

Resozialisierung und Anlaufstelle

zur Vermittlung gemeinnütziger

Arbeit 

Kick-Off – Prävention und 

Deradikalisierung in Strafvollzug

und Bewährungshilfe

CLICK! Digitale Trainings zur

Rechtsextremismusprävention 

Blickpunkt – Extremismus -

prävention und Deradikalisierung

im (Jugend-)Strafvollzug 

Träger-/Institutions-/

Behördenname 

Violence Prevention Network

gGmbH; 

Verein für soziale Rechtspflege

Dresden e. V. 

ISONA – Institut für sozialthera-

peutische Nachsorge und 

Resozialisationsforschung e. V. 

Miteinander – Netzwerk für De-

mokratie und Weltoffenheit in

Sachsen-Anhalt e. V.; 

Landesverband für Kriminal -

prävention und Resozialisierung

Sachsen-Anhalt e. V.; 

Multikulturelles Zentrum Dessau

e. V. 

Die „Koordinierungsstelle Über-

gangsmanagement/Resozialisie-

rung" liegt bei dem

Landesverband für Kriminal -

prävention und Resozialisierung

Sachsen-Anhalt e. V. 

Türkische Gemeinde in Schles-

wig-Holstein e. V. (TGS-H e. V.); 

Kieler Antigewalt- und Sozial -

training e. V. (KAST e. V.)

Drudel 11 e. V. Deutschland 

Deutsche Soccer Liga e. V. 
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Bundesland

Bremen 

Projektname/

Angebotsbeschreibung 

R4JUST Radicalisation Preven-

tion Competences’ Development

Programme für Justice 

Professionals 

Träger-/Institutions-/

Behördenname 

BSAFE LAB - Law enforcement,

Justice and public safety research

and technology transfer lab;

IPS_Innovative Prison Systems;  

Directorate-General for 

Reintegration and Prison 

Services (DGRSP);

Hochschule für Öffentliche 

Verwaltung Bremen;

Senat für Justiz und Verfassung

Bremen; 

Agenfor International;

Polish Platform for Homeland 

Security;

West University of Timisoara; 

Penitentiary Bucharest Jilava;

ICPA International Corrections &

Prisons Association 

Staatliche und zivilgesellschaftliche Projekte und Angebote 

Bundesland

Thüringen

Projektname/

Angebotsbeschreibung 

Beratungs- und Fortbildungs -

angebot des Zentrums für 

Distanzierungsarbeit (ZfD) 

D-Netz – Netzwerke der Distan-

zierungsarbeit und Trainings mit

rechtsextrem einstiegsgefähr -

deten und orientierten Jugend -

lichen  

Träger-/Institutions-/

Behördenname 

Distanz – Distanzierungsarbeit,

jugendkulturelle Bildung und Be-

ratung e. V.  

Distanz – Distanzierungsarbeit,

jugendkulturelle Bildung und Be-

ratung e. V.  
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Bundesland

Nordrhein-

Westfalen 

Nordrhein-West-

falen und bun-

desweit 

Sachsen 

Projektname/

Angebotsbeschreibung 

Politische Bildung im Strafvollzug

und im Jugendarrest „Demokra-

tie erleben – Achtung und 

Toleranz in unserer vielfältigen

Gesellschaft“ 

VIR – Veränderungsimpulse 

setzen bei rechtsorientierten 

Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen 

Aussteigerprogramm Sachsen

(APro) 

Träger-/Institutions-/

Behördenname 

Bildungswerk Stenden; 

Landeszentrale für politische 

Bildung Nordrhein-Westfalen 

Arbeitskreis der Ruhrgebiets-

städte gegen rechtsextreme 

Tendenzen bei Jugendlichen 

(AK Ruhr); 

Katholische Landesarbeitsge-

meinschaft Kinder- und Jugend-

schutz NRW e. V.; 

Spurwechsel – Aussteiger -

programm Rechtsextremismus

(Ministerium des Innern des 

Landes Nordrhein-Westfalen)

LWL-Landesjugendamt 

Westfalen 

Landespräventionsrat Sachsen

(Sächsisches Staatsministerium

des Innern) im Verbund mit 

nicht-staatlichen Organisationen 
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zur gendergerechten Sprache von Violence Prevention Network gGmbH und dem verwendeten Zita-

tionsstil nach dem Chicago Manual of Style (2017) redigiert.
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